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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu A 3.1 
Die Interessen der Bewohner des Seniorenzentrums wurden im Abwä-
gungsprozess berücksichtigt und dementsprechend der Bebauungsplan 
in Teilen geändert.  
Das Ziel, adäquaten Wohnraum für Senioren in Synergie mit dem be-
stehenden AWO Seniorenzentrum an der Tempelhofer Straße pla-
nungsrechtlich zu ermöglichen, wird durch den Bebauungsplan Nr. 
210/III „Tempelhofer Straße“ erreicht. Dieser Belang stellt ein öffentli-
ches Interesse dar, das bestehende Wohnraumangebot an diesem 
Standort weiter zu entwickeln. Zugleich verfolgt die Arbeiterwohlfahrt 
als Investor das Ziel, besagtes Wohnraumangebot mit einem wirtschaft-
lich Tragfähigen Konzept umzusetzen. Demgegenüber stehen private 
Belange der Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims und der 
Nachbarschaft und den mit der Planung verbundenen Auswirkungen. 
Der Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße“ wird aufgestellt, 
da nach Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen festzustel-
len ist, dass bei der Umsetzung der Ziele des Bebauungsplanes die öf-
fentlichen Interessen überwiegen. 
 
Zudem sind die rückwärtigen Freibereiche des Seniorenzentrums sowie 
der Bereich der Kindertagesstätte klar gegliedert und von den öffentli-
chen und privaten Verkehrsflächen abgegrenzt. Somit kann eine zu-
sätzliche Gefährdung von Senioren und Kindern nicht erkannt werden. 
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Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 
 
Zu A 3.2 
Es ist erklärtes planerisches Ziel den AWO-Standort an der Tempelhof-
er Straße um einen Teil an Seniorenwohnen zu ergänzen, um die 
Standortpotenziale und Synergien zur Bestehenden AWO-Einrichtung 
zu Nutzen. Im Vorfeld und im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wur-
den unterschiedliche Bebauungsvarianten im Plangebiet untersucht. Im 
Ergebnis wurde eine ergänzende Bebauung in den Vorgartenbereichen 
entlang der Tempelhofer Straße favorisiert, um die rückwärtigen Freibe-
reiche in weiten Teilen in Ihrer Qualität erhalten zu können und um den 
Übergang zum Landschaftsraum freizuhalten und in angemessener 
Weise zur würdigen. Mit einer Bebauung an der Tempelhofer Straße ist 
ein für die Ziele der Planung notwendigen Baukörper in seinen notwen-
digen Ausmaßen realisierbar. Zudem sprechen die Erweiterung des be-
stehenden Veranstaltungssaals und die direkte Erschließung von der 
öffentlichen Verkehrsfläche für eine bauliche Erweiterung innerhalb der 
Vorgartenbereiche des Seniorenzentrums. Darüber hinaus wird die 
Nachverdichtung entlang der öffentlichen Verkehrsfläche als städtebau-
lich sinnvoll und verträglich erachtet. Notwendige Aufenthaltsbereiche 
und Kommunikationsräume können dennoch berücksichtigt und gesi-
chert werden. Zudem wird der Kontakt zum Öffentlichen Raum weiter-
hin ermöglicht. Dabei soll im Rahmen des Bebauungsplanes entlang 
der Tempelhofer Straße eine bauliche Ergänzung ermöglicht werden, 
die zum einen eine bauliche Ergänzung für bis zu 15 Wohneinheiten im 
vorhandenen städtebaulichen Kontext zulässt und zum anderen eine 
wirtschaftliche Umsetzung gewährleistet. Dabei fügt sich die Geschos-
sigkeit in das städtebauliche Umfeld ein. Ferner werden Möglichkeiten 
geschaffen, die für die vorhandene und geplante Nutzung erforderlichen 
Stellplätze im Plangebiet in Form von Stellplätzen und Tiefgaragen zu 
ermöglichen. Dabei wird eine direkte Anbindung an die vorhandene öf-
fentliche Verkehrsfläche Tempelhofer Straße umgesetzt.  
 
Aufgrund der Einwände seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Betei-
ligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ergänzend zu den untersuchten 
sowie der favorisierten Bebauungsmöglichkeit eine neue Bebauungsva-
riante erarbeitet, die einen Teil der Einwände der Öffentlichkeit berück-
sichtigt. In der neuen Variante rückt der Baukörper an der tiefsten Stelle 

um bis zu 5,0 m von der Straße ab. Darüber hinaus ist die Längenent-
wicklung des geplanten Gebäudes durch einen Rücksprung unterbro-
chen und gegliedert. Dementsprechend wurden die Baugrenzen in der 
Planurkunde zurückgenommen und im Bereich des Haupteinganges 
ebenfalls in Großteilen reduziert. Diese Anpassung ermöglicht einen 
teilweisen Erhalt der Freibereiche an der Tempelhofer Straße. Zudem 
wird der neue Terrassenbereich vergrößert und ermöglicht eine direkte 
Synergie zum Veranstaltungssaal, dem Eingangsbereich des Senioren-
zentrums und dem öffentlichen Raum Tempelhofer Straße. Der in die-
sem Bereich vorhandene Nadelbaumbestand kann somit ebenfalls er-
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halten werden. Die überbaubare Grundstücksfläche wurde im Bereich 
der Tempelhofer Straße weiter untergliedert und setzt ein Baufenster 
mit 16,0 m x 30,0 m fest.  
 
Dennoch wird für Teile der vorderen Wiesenfläche zusätzliches Bau-
recht geschaffen, was aus städtebaulichen Gesichtspunkten vertretbar 
ist und dem planerischen Ziel der Sicherung und Weiterentwicklung des 
AWO Standortes an der Tempelhofer Straße Rechnung trägt. Zur Be-
rücksichtigung dieser Maßnahmen werden die rückwärtigen Freiberei-
che aufgewertet. Dazu wurde ein Gestaltungsplan erarbeitet der künfti-
ge Qualitäten der Freibereiche aufzeigt. Es ist erklärtes Ziel des Kreis-
verbandes der AWO Leverkusen, die Freiflächen des Seniorenzent-
rums an der Tempelhofer Straße neu zu ordnen und aufzuwerten, um 
sie den Bewohnern zur qualitativen Nutzung zur Verfügung zu stellen. 
Grundlage dieses Ziel stellt der Gestaltungsplan dar, zu dessen Einhal-
tung sich die Arbeiterwohlfahrt im Rahmen eines städtebaulichen Ver-
trags verpflichtet. Das Freianlagenkonzept sieht vor, dass zusätzlich die 
rückwärtigen Freibereiche künftig aufgewertet und für die Bewohner 
des Seniorenzentrums zugänglich und attraktiv gestaltet werden sollen. 
In den rückwärtigen Gartenbereichen werden nutzbare Freibereiche, 
Verweilbereiche und neue Kommunikationsräume geschaffen.  
 
Der Seniorenbeirat hat einen eigenen Bebauungsentwurf, der die Über-
bauung des vorhandenen Saals favorisiert, vorgestellt. Die seitens des 
Seniorenbeirats vorgeschlagene Variante stellt aus städtebaulicher 
Sicht eine durchaus umsetzungsfähige Variante dar. Der Bebauungs-
planentwurf lässt auch die Realisierung dieser Variante planungsrecht-
lich, durch die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen und die 
maximal zulässige viergeschossige Bauweise im Bereich des beste-
henden Veranstaltungssaals, zu. Dieser Bebauungsentwurf hält den 
seitens der Bewohner des Seniorenzentrums befürworteten Abstand 
zur Tempelhofer Straße ein, benötigt aber für die Realisierung von bis 
zu 16 Wohneinheiten einen viergeschossigen Baukörper. Diese Varian-
te würde jedoch zu deutlich höheren Kosten wegen der notwenigen sta-
tischen Konstruktionen führen. Aufgrund konstruktionsbedingter Aspek-
te würde der neue Baukörper rd. 2,60 m höher werden als in den ande-
ren Varianten. Dadurch, dass der bestehende Saal überbaut werden 
muss, beginnt das erste Obergeschoss erst auf + 6.00 m von Oberkan-
te Gelände. Zudem muss ein Konstruktionsrahmen ausgebildet werden, 
der mind. 14.00 m überspannt. Zur Umsetzung dieser Variante, ohne 
aufwändige statische Überbauung des vorhandenen Saals, wäre der 
Abriss des Saals und Bau eines neuen, mit darüber gelegenen Senio-
renwohnungen notwendig. Durch den Abriss und Neubau des Veran-
staltungssaals würden die anfallenden Realisierungskosten um rd. 1/3, 
im Vergleich einer Bebauung vor dem Saal, ansteigen. Eine solche 
Kostensteigerung wäre nach Angaben der Arbeiterwohlfahrt nicht refi-
nanzierbar und würde die Umsetzung des Gesamtvorhabens gefähr-
den. Die Saalüberbauung bedingt darüber hinaus eine mögliche Sicht-
beeinträchtigung der Bewohner im Haus Schlebusch (aufgrund der be-
nötigten Gebäudehöhe), da sie in nächster Nähe einen viergeschossi-
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gen Neubau erhalten.  Belichtungs-, Belüftungs- und     Sozialaspekte 
können damit Einschränkungen erfahren. Im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahrens ist der Nachweis zu führen, dass gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse gewährleistet bleiben.  
 
Beide Varianten sind städtebaulich umsetzungsfähige Bebauungsvari-
anten an der Tempelhofer Straße und sind mit dem Bebauungsplan Nr. 
210/III realisierbar. Es kann jedoch nur eine der beiden Variante im 
Plangebiet umgesetzt werden, da die maximal zulässigen Ausnut-
zungskennziffern (GRZ 0,4 und GFZ 1,2) nicht mehr zulassen.  
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
in Bezug auf die Überbauung des Saal und des Baufensters von 30,0 x 
16,0 Metern gefolgt. In Bezug auf die Überplanung der Wiese, zum 
Ausschluss der Planungsvariante 4 wird der Stellungnahme nicht ge-
folgt.  
 
. 
 
Zu A 3.3 
Gemäß den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan sind Tiefga-
ragen im gesamten südlichen Plangebiet zulässig. Die Anlage einer 
Tiefgarage in den rückwärtigen Gärten wurde ausgeschlossen um den 
erhaltenswerten Baumbestand sichern zu können. Tiefgaragen sind 
somit in städtebaulich sinnvollen und verträglichen Bereichen in den ei-
ne Erschließung gesichert ist zulässig. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
gefolgt.  
 
 
 
Zu A 3.4 
Die überbaubare Grundstücksfläche wurde im Bereich der Tempelhofer 
Straße weiter untergliedert und setzt ein Baufenster mit 16,0 m x 30,0 
m mit einer maximal zulässige viergeschossige Bauweise, im Bereich 
des bestehenden Veranstaltungssaals, fest. Die Höhenentwicklung in 
der verbleibenden überbaubaren Grundstücksfläche wird auf maximal 
drei zulässige Vollgeschosse begrenzt. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
gefolgt.  
 
 
 
Zu A 3.5 
Der Bebauungsplan schafft im Sinne eines Angebotsbebauungsplans 
über die Sicherung des Bestands hinaus, perspektivische Entwick-
lungsmöglichkeiten. Daher wurde für einen kleinen Teilbereich des Be-
standes eine Entwicklungsmöglichkeit gewährt. Innerhalb des durch 
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den Bebauungsplan regelnden Rahmens können Vorhaben unter-
schiedlichster Dimension und Ausformung realisiert werden, solange 
diese den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht entgegenstehen. 
Somit sind Baugrenzen im Bebauungsplan festgesetzt, die eine grund-
sätzliche Erweiterung der bestehen Einrichtung ermöglichen, jedoch in 
Gänze keine Gebäudegestaltung vorgeben. Der im Bebauungsplan ge-
troffene planungsrechtliche Rahmen ermöglicht sowohl den Abriss und 
Neubau des Veranstaltungssaals als auch dessen Erweiterung und 
Modernisierung. Die Interessen des AWO Kreisverbandes und die Be-
lange der Bewohner lassen sich somit im Rahmen des Bebauungsplans 
berücksichtigen und planungsrechtlich umsetzen. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
gefolgt.  
 
Zu A 3.6 
Gemäß den Festsetzungen im Bebauungsplan sind Tiefgaragen im ge-
samten südlichen Plangebiet, im Rahmen der festgesetzten GRZ, zu-
lässig. Die Möglichkeit die rückwärtigen Gartenbereiche mit einer Tief-
garage zu versehen wurde ausgeschlossen, um den erhaltenswerten 
Baumbestand sichern zu können. Tiefgaragen sind somit in städtebau-
lich sinnvollen und verträglichen Bereichen in den eine Erschließung 
gesichert ist zulässig. 
 

Stellplatzbereiche sind im Bebauungsplan klar definiert und lediglich in 
städtebaulich sinnvollen Bereichen, wie beispielsweise an der Wende-
anlage und im östlichen Bereich des Plangebietes zulässig, um mögli-
che Konflikte zwischen den Nutzungen weitestgehend zu vermeiden 
und um dennoch in einem begrenzten Rahmen Flächen für den ruhen-
den Verkehr zu ermöglichen. Die im Osten des Plangebietes planungs-
rechtlich gesicherten, zusätzlich ermöglichten und geplanten Stellplätze 
sind erforderlich, um den Bedarf an Stellplätzen im Plangebiet zu de-
cken und können deswegen nicht entfallen. Die Neuplanung sieht eine 
zusätzliche Tiefgarage im Bereich der Tempelhofer Straße vor um ei-
nen möglichst großen Anteil an benötigten Stellplätzen städtebaulich 
verträglich anordnen zu können. Dementsprechend können die Neben-
anlagenflächen für Stellplätze im nördlichen Plangebiet entfallen. Mit 
den insgesamt geplanten Stellplätzen geht eine Reduzierung des vor-
handenen Parkdrucks im öffentlichen Raum, hervorgerufen durch die 
Nutzungen des Seniorenzentrums, einher. Der Großteil der planungs-
rechtlich zulässigen Stellplatzflächen befindet sich im Bereich der östli-
chen Grundstücksgrenze, welche an die Kleingartenanlage angrenzt. 
Hier sollen insgesamt bis zu 30 Stellplätze für Bewohner und Mitarbei-
ter entstehen. Nördlich des Wendehammers findet eine Neuordnung 
der Stellplätze für Besucher statt. Die Stellplätze für Bewohner und Mit-
arbeiter sind dabei überwiegend durch den hauseigenen Erschlie-
ßungsstich (privat) im Osten erreichbar. Zudem findet die überwiegende 
Zahl der Stellplatzwechsel in diesem Bereich durch die Mitarbeiter zu 
den Schichtwechseln und damit in einem sehr eingeschränkten Maß 
statt. Die Besucherstellplätze können direkt von der öffentlichen Ver-
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kehrsfläche Tempelhofer Straße erreicht werden, so dass für Besucher 
eine übersichtliche Situation entsteht und eine übermäßige Belastung 
durch Parkplatzsuchverkehre vermieden wird. Damit können im Plan-
gebiet mehr Stellplätze nachgewiesen werden als bauordnungsrechtlich 
benötigt werden. Die Stellplätze werden jedoch für erforderlich gehal-
ten, um dem vorhandenen Parkdruck durch Mitarbeiter und Besucher 
des Seniorenzentrums im öffentlichen Raum der Tempelhofer Straße 
entgegen zu wirken und eine der Nutzung angemessene Anzahl an 
Stellplätzen vorhalten zu können. 

 
Zudem sind die rückwärtigen Freibereiche des Seniorenzentrums sowie 
der Bereich der Kindertagesstätte klar gegliedert und von den öffentli-
chen und privaten Verkehrsflächen abgegrenzt. Somit kann eine zu-
sätzliche Gefährdung von Senioren und Kindern nicht erkannt werden. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
in Teilen gefolgt.  
 
 
 
Zu A 3.7 
Für Teile der vorderen Wiesenfläche wird zusätzliches Baurecht ge-
schaffen, was aus städtebaulichen Gesichtspunkten vertretbar ist und 
dem planerischen Ziel der Sicherung und Weiterentwicklung des AWO 
Standortes an der Tempelhofer Straße Rechnung trägt. Aufgrund der 
Einwände seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Beteiligung gem. § 
3 Abs. 2 BauGB wurde ergänzend zu den untersuchten sowie der favo-
risierten Bebauungsmöglichkeit eine neue Bebauungsvariante erarbei-
tet, die einen Teil der Einwände der Öffentlichkeit berücksichtigt. In der 
neuen Variante rückt der Baukörper an der tiefsten Stelle um bis zu 5,0 
m von der Straße ab. Darüber hinaus ist die Längenentwicklung des 
geplanten Gebäudes durch einen Rücksprung unterbrochen und ge-
gliedert. Dementsprechend wurden die Baugrenzen in der Planurkunde 
zurückgenommen und im Bereich des Haupteinganges ebenfalls in 
Großteilen reduziert. Diese Anpassung ermöglicht einen teilweisen Er-
halt der Freibereiche an der Tempelhofer Straße.  
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
in Teilen gefolgt.  
 

 
 
Zu A 3.8 
Der Bebauungsplan schafft im Sinne eines Angebotsbebauungsplans 
über die Sicherung des Bestands hinaus, perspektivische und gewollte 
Entwicklungsmöglichkeiten. Daher wurde für einen kleinen Teilbereich 
des Bestandes eine Entwicklungsmöglichkeit beispielsweise in Form 
der Erhöhung der maximal zulässigem Geschossigkeit und der Errich-
tung eines Gartenpavillons gewährt. Ziel des Bebauungsplanes ist eine 
städtebauliche Ordnung zu erhalten. Innerhalb des durch den Bebau-
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ungsplan regelnden Rahmens können Vorhaben unterschiedlichster 
Dimension und Ausformung realisiert werden, solange diese den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes beispielsweise in Bezug auf die 
Grundstücksausnutzung und maximal zulässige Geschossigkeit nicht 
entgegenstehen.  
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 
 
Zu A 3.9 
In der neuen Variante rückt der Baukörper an der tiefsten Stelle um bis 
zu 5,0 m von der Straße ab. Darüber hinaus ist die Längenentwicklung 
des geplanten Gebäudes durch einen Rücksprung unterbrochen und 
gegliedert. Dementsprechend wurden die Baugrenzen in der Planur-
kunde zurückgenommen und im Bereich des Haupteinganges ebenfalls 
in Großteilen reduziert. Diese Anpassung ermöglicht einen teilweisen 
Erhalt der Freibereiche an der Tempelhofer Straße. Die überbaubare 
Grundstücksfläche wurde im Bereich der Tempelhofer Straße weiter un-
tergliedert und setzt ein Baufenster mit 16,0 m x 30,0 m mit einer ma-
ximal zulässigen Viergeschossigkeit, im Bereich des bestehenden Ver-
anstaltungssaals, fest. Die Höhenentwicklung in der verbleibenden 
überbaubaren Grundstücksfläche wird auf maximal drei zulässige Voll-
geschosse begrenzt. 
 
Es gibt im Sinne des Angebotsbebauungsplans Nr. 210/III mehrere 
städtebaulich umsetzungsfähige Bebauungsvarianten an der Tempel-
hofer Straße die städtebaulich verträglich sind. Es kann jedoch nur eine 
Variante im Plangebiet umgesetzt werden, da die maximal zulässigen 
Ausnutzungskennziffern (GRZ 0,4 und GFZ 1,2) nicht mehr zulassen.  
 

 
 
 

Zu A 3.10 
Durch die Reduzierung der Baufenster im Bereich der Tempelhofer 
Straße, der Festsetzung eines Baufensters mit einer maximal zulässi-
gen viergeschossigen Bebauung und der Abstufung der Höhenentwick-
lung der auf maximal zulässige Dreigeschossigkeit zur Tempelhofer 
Straße hat ein Abwägungsprozess zwischen den Interessen der Stadt 
Leverkusen, der Arbeiterwohlfahrt sowie den Bewohner und der Nach-
barschaft stattgefunden, der die Interessen aller in Teilen berücksich-
tigt. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
in Teilen gefolgt.  
 
Beschlussempfehlung: 
Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt. 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Zu A 4.1 
Wegfall der Wiese mit altem Baumbestand vor und hinter dem Se-
niorenzentrum 
Es ist erklärtes planerisches Ziel den AWO-Standort an der Tempelhof-
er Straße um einen Teil an Seniorenwohnen zu ergänzen, um die 
Standortpotenziale und Synergien zur Bestehenden AWO-Einrichtung 
zu Nutzen. Im Vorfeld und im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wur-
den unterschiedliche Bebauungsvarianten im Plangebiet untersucht. Im 
Ergebnis wurde eine ergänzende Bebauung in den Vorgartenbereichen 
entlang der Tempelhofer Straße favorisiert, um die rückwärtigen Freibe-
reiche in weiten Teilen in Ihrer Qualität erhalten zu können und um den 
Übergang zum Landschaftsraum freizuhalten und in angemessener 
Weise zur würdigen. Mit einer Bebauung an der Tempelhofer Straße ist 
ein für die Ziele der Planung notwendigen Baukörper in seinen notwen-
digen Ausmaßen realisierbar. Zudem sprechen die Erweiterung des be-
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stehenden Veranstaltungssaals und die direkte Erschließung von der 
öffentlichen Verkehrsfläche für eine bauliche Erweiterung innerhalb der 
Vorgartenbereiche des Seniorenzentrums. Darüber hinaus wird die 
Nachverdichtung entlang der öffentlichen Verkehrsfläche als städtebau-
lich sinnvoll und verträglich erachtet.  
 
Aufgrund der Einwände seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Betei-
ligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ergänzend zu den untersuchten 
sowie der favorisierten Bebauungsmöglichkeit eine neue Bebauungsva-
riante erarbeitet, die einen Teil der Einwände der Öffentlichkeit berück-
sichtigt. In der neuen Variante rückt der Baukörper an der tiefsten Stelle 

um bis zu 5,0 m von der Straße ab. Darüber hinaus ist die Längenent-
wicklung des geplanten Gebäudes durch einen Rücksprung unterbro-
chen und gegliedert. Dementsprechend wurden die Baugrenzen in der 
Planurkunde zurückgenommen und im Bereich des Haupteinganges 
ebenfalls in Großteilen reduziert. Diese Anpassung ermöglicht einen 
teilweisen Erhalt der Freibereiche an der Tempelhofer Straße. Zudem 
wird der neue Terrassenbereich vergrößert und ermöglicht eine direkte 
Synergie zum Veranstaltungssaal, dem Eingangsbereich des Senioren-
zentrums und dem öffentlichen Raum Tempelhofer Straße. Der in die-
sem Bereich vorhandene Nadelbaumbestand kann somit ebenfalls er-
halten werden.  
 
Dennoch wird für Teile der vorderen Wiesenfläche zusätzliches Bau-
recht geschaffen, was aus städtebaulichen Gesichtspunkten vertretbar 
ist und dem planerischen Ziel der Sicherung und Weiterentwicklung des 
AWO Standortes an der Tempelhofer Straße Rechnung trägt. Zur Be-
rücksichtigung dieser Maßnahmen werden die rückwärtigen Freiberei-
che aufgewertet. Dazu wurde ein Gestaltungsplan erarbeitet der künfti-
ge Qualitäten der Freibereiche aufzeigt. Es ist erklärtes Ziel des Kreis-
verbandes der AWO Leverkusen, die Freiflächen des Seniorenzent-
rums an der Tempelhofer Straße neu zu ordnen und aufzuwerten, um 
sie den Bewohnern zur qualitativen Nutzung zur Verfügung zu stellen. 
Grundlage dieses Ziel stellt der Gestaltungsplan dar, zu dessen Einhal-
tung sich die Arbeiterwohlfahrt im Rahmen eines städtebaulichen Ver-
trags verpflichtet. Das Freianlagenkonzept sieht vor, dass zusätzlich die 
rückwärtigen Freibereiche künftig aufgewertet und für die Bewohner 
des Seniorenzentrums zugänglich und attraktiv gestaltet werden sollen. 
Die Errichtung eines Gartenpavillons ist Teil des künftigen Freiraum-
konzepts, um die Aufenthaltsqualität der Freibereiche des Senioren-
zentrums weiter zu steigern und wird als städtebaulich verträglich an-
gesehen. Um lediglich einen Gartenpavillon im rückwärtigen Freibereich 
zu ermöglichen und den dafür vorgesehenen Gartenbereich vor stärke-
rer Bebauung oder Garagen, etc. zu schützen, wurde die überbaubare 
Grundstücksfläche hier zu Gunsten einer Fläche für Nebenanlagen zu-
rückgenommen. Damit wird eine mögliche Bebauung hier nach Landes-
recht stärker eingeschränkt. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
in Teilen gefolgt.  
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Zu A 4.2 
Sichteinschränkungen 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes wurden getroffen, um das 
planerische Ziel der Innenverdichtung umzusetzen. Damit soll dem Flä-
chenverbrauch im Außenbereich und somit einem sparsamen Umgang 
mit Grund und Boden im Sinne des Gesetzes Rechnung getragen wer-
den. Darüber hinaus schränken die im Bebauungsplan festgesetzten 
Baugrenzen und maximal zulässige Geschossigkeit spätere Bautätig-
keiten stark ein. Die im Bebauungsplan festgesetzten Ausnutzungs-
kennziffern (GRZ und GFZ) bewegen sich im gesetzlichen Rahmen und  
sind der nachfolgenden Baugenehmigung ebenfalls bindend. Aufgrund 
des bereits gut ausgenutzten Grundstückes sind hier ebenfalls Ausnut-
zungsgrenzen für spätere Bautätigkeiten gesetzt. Zudem müssen die 
Mindestabstände zu den Bestandsgebäuden gemäß BauO NRW im 
Rahmen der Baugenehmigung nachgewiesen und eingehalten werden. 
Die Einhaltung des ordnungsrechtlichen Abstandes gewährleistet nach 
der derzeitigen Rechtsprechung eine ausreichende Belichtung, Belüf-
tung, Sicht, etc. und ermöglicht somit gesunde Wohnverhältnisse. In 
Anbetracht der von der Arbeiterwohlfahrt favorisierten Variante 6 liegen 
die Abstände zu den Wohnnutzungen der AWO zum Haus Schlehbusch 
bei rd. 15,0 m und zum Seniorenwohnen oberhalb der Kita bei rd. 10,0 
m. Hier kann es zu Sichtbeeinträchtigungen lediglich in südwestliche 
Richtung kommen. Die anderen Sichtbeziehungen bleiben von den 
Planungen unberührt. Eine unzumutbare Sichtbeeinträchtigung wird in 
diesem Zusammenhang nicht erkannt.  
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 
 
Zu A 4.3 
Kein abgeschlossenes/eingezäuntes Grundstück im östlichen Teil 
Inwieweit das Privatgrundstück eingezäunt wird und ob es eine Tren-
nung zwischen der privaten Erschließungsweg und der Gartennutzung 
gibt obliegen dem Betreiber und  ist nicht Regelungsinhalt dieses Bau-
leitplanverfahrens. Eine Einzäunung von Privatflächen ist jedoch durch 
den Bebauungsplan nicht ausgeschlossen. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 
 
Zu A 4.4 
Verringerung der Wiesengröße östlich durch Parkplätze und zu-
sätzliche Lärmbelastung 

Die nicht überbaubaren Flächen im Plangebiet dienen dem Gemeinbe-
darf sowie der Aufenthaltsqualität und unterstützen den visuellen Cha-
rakter der Anlage. Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wer-
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den insbesondere zur Tempelhofer Straße vorhandene Freiflächen in 
Teilen überplant. Sofern an dieser Stelle eine Bebauung stattfindet, 
verbleiben ausreichend Freiflächen im rückwärtigen Raum des Plange-
bietes. Es ist erklärtes Ziel des Kreisverbandes der AWO Leverkusen, 
die Freiflächen des Seniorenzentrums an der Tempelhofer Straße neu 
zu ordnen und aufzuwerten, um sie den Bewohnern zur qualitativen 
Nutzung zur Verfügung zu stellen. Grundlage dieses Ziel stellt der Ge-
staltungsplan dar, zu dessen Einhaltung sich die Arbeiterwohlfahrt im 
Rahmen eines städtebaulichen Vertrags verpflichtet. In dem Gestal-
tungsplan sind die Freianlagen, Stellplätze und Nebenanlagen im Plan-
gebiet dargestellt. Im Zuge der baulichen Erweiterung an der Tempel-
hofer Straße sollen auch hier potenzielle Aufenthaltsbereiche neu ge-
schaffen werden, die weiterhin eine Interaktion und Kommunikation mit 
der Nachbarschaft ermöglichen. An der östlichen Plangebietsgrenze 
werden zusätzliche Flächen für den ruhenden Verkehr geschaffen. 
Nördlich des Wendehammers an der Tempelhofer Straße ist ebenfalls 
eine Neuordnung vorgesehen. Hier werden zusätzliche Stellplätze öst-
lich der Kita in der Planung vorgesehen. Die Stellplätze sind dabei 
überwiegend durch den hauseigenen Erschließungsstich (privat) im Os-
ten erreichbar. Die Besucherstellplätze können direkt von der öffentli-
chen Verkehrsfläche Tempelhofer Straße erreicht werden, so dass für 
Besucher eine übersichtliche Situation entsteht. Die Neuplanung sieht 
eine zusätzliche Tiefgarage im Bereich der Tempelhofer Straße vor um 
einen möglichst großen Anteil an benötigten Stellplätzen städtebaulich 
verträglich anordnen zu können. Dementsprechend können die Neben-
anlagenflächen für Stellplätze im nördlichen Plangebiet entfallen. Mit 
den insgesamt geplanten Stellplätzen geht eine Reduzierung des vor-
handenen Parkdrucks im öffentlichen Raum, hervorgerufen durch die 
Nutzungen des Seniorenzentrums, einher. Planerisches Ziel ist es, eine 
übermäßige Belastung durch Parkplatzsuchverkehre wird somit wei-
testgehend aus privaten Flächen ferngehalten. Zu einer Beeinträchti-
gung durch Verkehr kann es somit nur durch die Bewohner selbst und 
Mitarbeiter kommen. Im Zuge der Umplanung und der geplanten zu-
sätzlichen Tiefgarage werden die Stellplätze im östlichen Grundstücks-
bereich auf 17 reduziert. 

 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 
 
Zu A 4.5 
Zufahrtsstraße 

Die östlich verlaufende Wegeführung wird derzeit schon durch die AWO 
genutzt und gepflegt. Mit dieser Einbeziehung sollen die in diesem Be-
reich gelegenen Verkehrsflächen und Grünstrukturen gesichert werden. 
Ein Antrag zum Erwerb von der Stadt ist gestellt.  

 

Die vorhandene Erschließungsfläche wird zudem seit Jahren für die 
rückwärtige Gebäudeerschließung (Haus Mathildenhof) und zum Anfah-
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ren einiger Stellplätze im hinteren Grundstücksbereich genutzt. Darüber 
hinaus dient die Zuwegung entlang der östlichen Grundstücksgrenze im 
Bestand bereits als Feuerwehrzufahrt. 

 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 

 

Zu A 4.6 
Lärmbelästigung des Kleingartenvereins 
Stellplatzbereiche sind im Bebauungsplan klar definiert und lediglich in 
städtebaulich sinnvollen Bereichen, wie beispielsweise an der Wende-
anlage und der östlichen Erschließungsfläche zulässig, um mögliche 
Konflikte weitestgehend zu vermeiden und um dennoch in einem be-
grenzten Rahmen Flächen für den ruhenden Verkehr zu ermöglichen. 
Der Großteil der planungsrechtlich zulässigen Stellplatzflächen befindet 
sich im Bereich der östlichen Grundstücksgrenze, welche an die Klein-
gartenanlage angrenzt. Hier entstehen Stellplätze für Bewohner und 
Mitarbeiter. Nördlich des Wendehammers soll eine Neuordnung der 
Stellplätze für Besucher stattfinden. Die Neuplanung sieht eine zusätzli-
che Tiefgarage im Bereich der Tempelhofer Straße vor um einen mög-
lichst großen Anteil an benötigten Stellplätzen städtebaulich verträglich 
anordnen zu können. Dementsprechend können die Nebenanlagenflä-
chen für Stellplätze im nördlichen Plangebiet entfallen. Mit den insge-
samt geplanten Stellplätzen geht eine Reduzierung des vorhandenen 
Parkdrucks im öffentlichen Raum, hervorgerufen durch die Nutzungen 
des Seniorenzentrums, einher. Die Stellplätze für Bewohner und Mitar-
beiter sind dabei überwiegend durch den hauseigenen Erschließungs-
stich (privat) im Osten erreichbar. Die Besucherstellplätze können direkt 
von der öffentlichen Verkehrsfläche Tempelhofer Straße erreicht wer-
den, so dass für Besucher eine übersichtliche Situation entsteht und ei-
ne übermäßige Belastung durch Parkplatzsuchverkehre vermieden 
wird. Zudem findet die überwiegende Zahl der Stellplatzwechsel in die-
sem Bereich durch die Mitarbeiter zu den Schichtwechseln und damit in 
einem sehr eingeschränkten Maß statt. Ferner sind Kleingärten gemäß 
§ 1 Nr. 1 BKleingG nicht für den dauerhaften und zeitweiligen Aufent-
halt zugelassen. Lediglich gelegentliche Übernachtungen sind möglich. 
Daher verfügen Kleingärten in Bezug auf den Lärmschutz nicht über 
den Schutzanspruch wie für Wohn- und Schlafräume anderer Ge-
bietskategorien. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 
 
Zu A 4.7 
Bau eines Pavillons 
Der Bebauungsplan schafft im Sinne eines Angebotsbebauungsplans 
über die Sicherung des Bestands hinaus, geringfügige perspektivische 
Entwicklungsmöglichkeiten. Daher wurde für einen kleinen Teilbereich 
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des Bestandes eine Entwicklungsmöglichkeit beispielsweise in Form 
der Erhöhung der maximal zulässigen Geschossigkeit von I auf II im 
Bereich der Küche und der möglichen Errichtung eines Gartenpavillons 
geschaffen. Diese Entwicklungsmöglichkeiten werden für das Senio-
renzentrums als städtebaulich verträglich gehalten und ermöglicht, um 
den Standort langfristig zu sichern. Die Errichtung eines Gartenpavil-
lons ist Teil des künftigen Freiraumkonzepts, um die Aufenthaltsqualität 
der Freibereiche des Seniorenzentrums weiter zu steigern und wird als 
städtebaulich vertretbar angesehen. Um lediglich einen Gartenpavillon 
im rückwärtigen Freibereich zu ermöglichen und den dafür vorgesehe-
nen Gartenbereich vor stärkerer Bebauung oder Garagen, etc. zu 
schützen, wurde die überbaubare Grundstücksfläche hier zu Gunsten 
einer Fläche für Nebenanlagen zurückgenommen. Damit wird eine 
mögliche Bebauung hier nach Landesrecht stärker eingeschränkt. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 
 
Zu A 4.8 
Tageslichteinschränkungen im Saal 
Aufgrund der Stellungnahmen der Öffentlichkeit wurde eine Umplanung 
des neuen Gebäudes durchgeführt. Dementsprechend wurden die 
Baugrenzen in der Planurkunde zurückgenommen und im Bereich des 
Haupteinganges ebenfalls in Großteilen reduziert. Die Reduzierung der 
Baugrenzen wurde ebenfalls im westlichen Bereich des bestehenden 
Saals vorgenommen, so dass ein neues Gebäude nicht in Gänze vor 
der Saalfront errichtet werden kann. Zudem sieht das aktuelle Pla-
nungskonzept die Erweiterung und Integration des Saals Richtung 
Tempelhofer Straße vor. Eine Belichtung mit Tageslicht kann somit 
durch die Fenster der vorhandenen Saalfront als auch durch die Fens-
terfront der Saalerweiterung stattfinden.  
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
gefolgt.  
 
 
Zu A 4.9 
Verlängertes Klageverfahren 
Der Bebauungsplanung ist ein Klageverfahren derzeit nicht anhängig. 
 
 
Zu A 4.10 
Neue „uneinsehbare versteckte“ Ecken 
Die in Frage kommenden Varianten 5 und 6 sind von jeder Seite ein-
sehbar. Angsträume oder auch unzureichende Belichtungsabstände 
sind nicht festzustellen. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt 
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Zu A 4.11 
Entscheidung über die Köpfe von 198 Bewohnern 
Aufgrund des beschleunigten Verfahrens wurde auf eine frühzeitige 
Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB verzichtet, gleichwohl wur-
de die Öffentlichkeit über die Ziele und Zwecke der Planung in Kenntnis 
gesetzt. Dazu hat der Betreiber des Seniorenzentrums, die Arbeiter-
wohlfahrt Seniorenzentrum "Stadt Leverkusen" gGmbH, am 04.12.2012 
in seinen Räumlichkeiten eine informelle Bürgerinformation durchge-
führt. Zu diesem Informationsabend hat der AWO Kreisverband die jet-
zigen Bewohner und den Beirat des Seniorenzentrums sowie die Nach-
barschaft per Postwurfsendung informiert und zum Informationsabend 
eingeladen. Im Rahmen der Informationsveranstaltung wurde zunächst 
die Planung erläutert und anschließend wurden Anregungen durch die 
Bewohner und Nachbarn vorgebracht.  
 

Um die Öffentlichkeit im Weiteren mit in das Verfahren einzubeziehen 
wurde am 28.05.2013 eine erneute informelle Bürgerinformation in den 
Räumlichkeiten der AWO an der Tempelhofer Straße durchgeführt. Zu 
dieser Informationsveranstaltung hat die Stadt Leverkusen eingeladen. 
Die Bekanntmachung erfolgte ortsüblich am 16.05.2013. Die Informati-
onsveranstaltung wurde durch den Oberbürgermeister Herr Buchhorn 
und Frau Zlonicky, Leiterin des Fachbereichs Stadtplanung und Bau-
aufsicht, geleitet. Im Rahmen der Informationsveranstaltung wurde er-
neut die Planung erläutert und im Anschluss die Anregungen der Be-
wohner und Nachbarn entgegengenommen. Ein Inhaltsprotokoll wurde 
angefertigt. 

 
Aufgrund der Stellungnahmen der Öffentlichkeit im Rahmen der infor-
mellen Bürgerinformationen und der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 
BauGB sowie der Abwägung aller öffentlicher und privaten Belange hat 
eine Umplanung des neuen Gebäudes und eine Überarbeitung des Be-
bauungsplanes sowie Gestaltungsplans stattgefunden. Belangen der 
Öffentlichkeit konnte somit Rechnung getragen werden. 

 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt 
 

 
Zu A 4.12 
Unumgänglicher Neubau des 41 Jahre alten Veranstaltungssaals 
Der Bebauungsplan schafft im Sinne eines Angebotsbebauungsplans 
über die Sicherung des Bestands hinaus, perspektivische Entwick-
lungsmöglichkeiten. Daher wurde für einen kleinen Teilbereich des Be-
standes eine Entwicklungsmöglichkeit gewährt. Innerhalb des durch 
den Bebauungsplan regelnden Rahmens können Vorhaben unter-
schiedlichster Dimension und Ausformung realisiert werden, solange 
diese den Festsetzungen des Bebauungsplanes beispielsweise in Be-
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zug auf die Grundstücksausnutzung und maximal zulässige Geschos-
sigkeit nicht entgegenstehen. Somit sind Baugrenzen im Bebauungs-
plan festgesetzt, die eine grundsätzliche Erweiterung der bestehen Ein-
richtung ermöglichen, jedoch in Gänze keine Gebäudegestaltung vor-
geben. Der im Bebauungsplan getroffene planungsrechtliche Rahmen 
ermöglicht sowohl den Abriss und Neubau des Veranstaltungssaals als 
auch dessen Erweiterung und Modernisierung. Eine Beseitigung und 
Verbesserung der aufgezeigten Mängel wird planungsrechtlich nicht un-
terbunden. 
 
Die hausinternen Abläufe und Sicherheitsbestimmungen abliegen ande-
ren Richtlinien und gesetzlichen Regelungen und sind nicht Regelungs-
inhalt dieses Bauleitplanverfahrens. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
gefolgt 
 
 
Zu A 4.13 
Befürwortet wird vorgeschlagene Variante 5 
Es ist erklärtes planerisches Ziel den AWO-Standort an der Tempelhof-
er Straße um einen Teil an Seniorenwohnen zu ergänzen, um die 
Standortpotenziale und Synergien zur Bestehenden AWO-Einrichtung 
zu Nutzen. Im Vorfeld und im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wur-
den unterschiedliche Bebauungsvarianten im Plangebiet untersucht. Im 
Ergebnis wurde eine ergänzende Bebauung in den Vorgartenbereichen 
entlang der Tempelhofer Straße favorisiert, um die rückwärtigen Freibe-
reiche in weiten Teilen in Ihrer Qualität erhalten zu können und um den 
Übergang zum Landschaftsraum freizuhalten und in angemessener 
Weise zur würdigen. Mit einer Bebauung an der Tempelhofer Straße ist 
ein für die Ziele der Planung notwendigen Baukörper in seinen notwen-
digen Ausmaßen realisierbar. Zudem sprechen die Erweiterung des be-
stehenden Veranstaltungssaals und die direkte Erschließung von der 
öffentlichen Verkehrsfläche für eine bauliche Erweiterung innerhalb der 
Vorgartenbereiche des Seniorenzentrums. Darüber hinaus wird die 
Nachverdichtung entlang der öffentlichen Verkehrsfläche als städtebau-
lich sinnvoll und verträglich erachtet. Notwendige Aufenthaltsbereiche 
und Kommunikationsräume können dennoch berücksichtigt und gesi-
chert werden. Zudem wird der Kontakt zum Öffentlichen Raum weiter-
hin ermöglicht. Dabei soll im Rahmen des Bebauungsplanes entlang 
der Tempelhofer Straße eine bauliche Ergänzung ermöglicht werden, 
die zum einen eine bauliche Ergänzung für bis zu 15 Wohneinheiten im 
vorhandenen städtebaulichen Kontext zulässt und zum anderen eine 
wirtschaftliche Umsetzung gewährleistet. Dabei fügt sich die Geschos-
sigkeit in das städtebauliche Umfeld ein. Ferner werden Möglichkeiten 
geschaffen, die für die vorhandene und geplante Nutzung erforderlichen 
Stellplätze im Plangebiet in Form von Stellplätzen und Tiefgaragen zu 
ermöglichen. Dabei wird eine direkte Anbindung an die vorhandene öf-
fentliche Verkehrsfläche Tempelhofer Straße umgesetzt.  
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Aufgrund der Einwände seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Betei-
ligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ergänzend zu den untersuchten 
sowie der favorisierten Bebauungsmöglichkeit eine neue Bebauungsva-
riante erarbeitet, die einen Teil der Einwände der Öffentlichkeit berück-
sichtigt. In der neuen Variante rückt der Baukörper an der tiefsten Stelle 

um bis zu 5,0 m von der Straße ab. Darüber hinaus ist die Längenent-
wicklung des geplanten Gebäudes durch einen Rücksprung unterbro-
chen und gegliedert. Dementsprechend wurden die Baugrenzen in der 
Planurkunde zurückgenommen und im Bereich des Haupteinganges 
ebenfalls in Großteilen reduziert. Diese Anpassung ermöglicht einen 
teilweisen Erhalt der Freibereiche an der Tempelhofer Straße. Zudem 
wird der neue Terrassenbereich vergrößert und ermöglicht eine direkte 
Synergie zum Veranstaltungssaal, dem Eingangsbereich des Senioren-
zentrums und dem öffentlichen Raum Tempelhofer Straße. Der in die-
sem Bereich vorhandene Nadelbaumbestand kann somit ebenfalls er-
halten werden. Die überbaubare Grundstücksfläche wurde im Bereich 
der Tempelhofer Straße weiter untergliedert und setzt ein Baufenster 
mit 16,0 m x 30,0 m mit einer  maximal zulässigen Viergeschossigkeit, 
im Bereich des bestehenden Veranstaltungssaals, fest. Die Höhenent-
wicklung in der verbleibenden überbaubaren Grundstücksfläche wird 
auf maximal drei zulässige Vollgeschosse begrenzt.  
Dennoch wird für Teile der vorderen Wiesenfläche zusätzliches Bau-
recht geschaffen, was aus städtebaulichen Gesichtspunkten vertretbar 
ist und dem planerischen Ziel der Sicherung und Weiterentwicklung des 
AWO Standortes an der Tempelhofer Straße Rechnung trägt. Zur Be-
rücksichtigung dieser Maßnahmen werden die rückwärtigen Freiberei-
che aufgewertet. Dazu wurde ein Gestaltungsplan erarbeitet der künfti-
ge Qualitäten der Freibereiche aufzeigt. Es ist erklärtes Ziel des Kreis-
verbandes der AWO Leverkusen, die Freiflächen des Seniorenzent-
rums an der Tempelhofer Straße neu zu ordnen und aufzuwerten, um 
sie den Bewohnern zur qualitativen Nutzung zur Verfügung zu stellen. 
Grundlage dieses Ziel stellt der Gestaltungsplan dar, zu dessen Einhal-
tung sich die Arbeiterwohlfahrt im Rahmen eines städtebaulichen Ver-
trags verpflichtet. Das Freianlagenkonzept sieht vor, dass zusätzlich die 
rückwärtigen Freibereiche künftig aufgewertet und für die Bewohner 
des Seniorenzentrums zugänglich und attraktiv gestaltet werden sollen. 
In den rückwärtigen Gartenbereichen werden nutzbare Freibereiche, 
Verweilbereiche und neue Kommunikationsräume geschaffen. Veran-
staltungen können künftig sowohl an der Tempelhofer Straße unter 
Einbeziehung der Saalerweiterung und des Terrassenbereich als auch 
in den rückwärtigen Gartenbereichen stattfinden. Eine Einschränkung 
von Freizeitaktivitäten wird hier nicht erkannt. 
 
Die Nutzung der Freibereiche für Veranstaltungen des Seniorenzent-
rums obliegt zudem dem Betreiber und den aktuellen Standortanforde-
rungen und ist nicht Regelungsinhalt dieses Bauleitplanverfahrens.  
 
Der Bebauungsplan bildet den rechtlich möglichen Rahmen, in dem 
sich ein mögliches Vorhaben bewegen kann. Der Rahmen, den der Be-
bauungsplan vorgibt, orientiert sich an den Zielen der Planung und er-
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möglicht darüber hinaus Entwicklungsmöglichkeiten für die AWO an 
dem in Rede stehenden Standort. Innerhalb des durch den Bebau-
ungsplan vorgegeben Rahmens können Vorhaben unterschiedlicher 
Dimension und Ausformung realisiert werden, solange diese den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes nicht widersprechen. Der im Bebau-
ungsplan festgesetzte Rahmen entspricht insbesondere in Bezug auf 
die Grundstücksausnutzung und auf die festgesetzte und gestaffelte 
Geschossigkeit im Wesentlichen der Nutzung des Plangebietes und 
wird im Kontext des städtebaulichen Umfeldes als  vertretbare Erweite-
rung angesehen. Aufgrund des Abstandes von rund 20,0 m zur südli-
chen Wohnbebauung jenseits der Tempelhofer Straße wird dies als 
städtebaulich verträglich angesehen. Notwendige Sozialabstände kön-
nen gewahrt werden. Eine Beeinträchtigung der Anwohner durch mögli-
che Verschattung sowie eine Beeinträchtigung von Privatgärten ist nicht 
zu erkennen, da die bauliche Erweiterung des Seniorenzentrums nörd-
lich der Nachbarbebauung stattfindet. 
 
Der Seniorenbeirat hat einen eigenen Bebauungsentwurf, der die Über-
bauung des vorhandenen Saals favorisiert, vorgestellt. Die seitens des 
Seniorenbeirats vorgeschlagene Variante stellt aus städtebaulicher 
Sicht eine durchaus umsetzungsfähige Variante dar. Der Bebauungs-
planentwurf lässt auch die Realisierung dieser Variante planungsrecht-
lich, durch die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen und die 
maximal zulässige Viergeschossigkeit im Bereich des bestehenden 
Veranstaltungssaals, zu. Dieser Bebauungsentwurf hält den seitens der 
Bewohner des Seniorenzentrums befürworteten Abstand zur Tempel-
hofer Straße ein, benötigt aber für die Realisierung von bis zu 16 
Wohneinheiten einen viergeschossigen Baukörper. Diese Variante wür-
de jedoch zu deutlich höheren Kosten wegen der notwenigen statischen 
Konstruktionen führen. Aufgrund konstruktionsbedingter Aspekte würde 
der neue Baukörper rd. 2,60 m höher werden als in den anderen Vari-
anten. Dadurch, dass der bestehende Saal überbaut werden muss, be-
ginnt das erste Obergeschoss erst auf + 6.00 m von Oberkante Gelän-
de. Zudem muss ein Konstruktionsrahmen ausgebildet werden, der 
mind. 14.00 m überspannt. Zur Umsetzung dieser Variante, ohne auf-
wändige statische Überbauung des vorhandenen Saals, wäre der Ab-
riss des Saals und Bau eines neuen, mit darüber gelegenen Senioren-
wohnungen notwendig. Durch den Abriss und Neubau des Veranstal-
tungssaals würden die anfallenden Realisierungskosten um rd. 1/3, im 
Vergleich einer Bebauung vor dem Saal, ansteigen. Eine solche Kos-
tensteigerung wäre nach Angaben der Arbeiterwohlfahrt nicht refinan-
zierbar und würde die Umsetzung des Gesamtvorhabens gefährden. 
Die Saalüberbauung bedingt darüber hinaus eine mögliche Sichtbeein-
trächtigung der Bewohner im Haus Schlebusch (aufgrund der benötig-
ten Gebäudehöhe), da sie in nächster Nähe einen viergeschossigen 
Neubau erhalten.  Belichtungs-, Belüftungs- und Sozialaspekte können 
damit Einschränkungen erfahren. Im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens ist der Nachweis zu führen, dass gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse gewährleistet bleiben.  
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Beide Varianten sind städtebaulich umsetzungsfähige Bebauungsvari-
anten an der Tempelhofer Straße und sind mit dem Bebauungsplan Nr. 
210/III realisierbar. Es kann jedoch nur eine der beiden Variante im 
Plangebiet umgesetzt werden, da die maximal zulässigen Ausnut-
zungskennziffern (GRZ 0,4 und GFZ 1,2) nicht mehr zulassen.  
 

Stellplatzbereiche sind im Bebauungsplan klar definiert und lediglich in 
städtebaulich sinnvollen Bereichen, wie beispielsweise an der Wende-
anlage und im östlichen Bereich des Plangebietes zulässig, um mögli-
che Konflikte zwischen den Nutzungen weitestgehend zu vermeiden 
und um dennoch in einem begrenzten Rahmen Flächen für den ruhen-
den Verkehr zu ermöglichen. Die im Osten des Plangebietes planungs-
rechtlich gesicherten, zusätzlich ermöglichten und geplanten Stellplätze 
sind erforderlich, um den Bedarf an Stellplätzen im Plangebiet zu de-
cken und können deswegen nicht entfallen. Die Neuplanung sieht eine 
zusätzliche Tiefgarage im Bereich der Tempelhofer Straße vor um ei-
nen möglichst großen Anteil an benötigten Stellplätzen städtebaulich 
verträglich anordnen zu können. Dementsprechend können die Neben-
anlagenflächen für Stellplätze im nördlichen Plangebiet entfallen. Mit 
den insgesamt geplanten Stellplätzen geht eine Reduzierung des vor-
handenen Parkdrucks im öffentlichen Raum, hervorgerufen durch die 
Nutzungen des Seniorenzentrums, einher. Der Großteil der planungs-
rechtlich zulässigen Stellplatzflächen befindet sich im Bereich der östli-
chen Grundstücksgrenze, welche an die Kleingartenanlage angrenzt. 
Hier sollen insgesamt bis zu 30 Stellplätze für Bewohner und Mitarbei-
ter entstehen. Nördlich des Wendehammers findet eine Neuordnung 
der Stellplätze für Besucher statt. Die Stellplätze für Bewohner und Mit-
arbeiter sind dabei überwiegend durch den hauseigenen Erschlie-
ßungsstich (privat) im Osten erreichbar. Zudem findet die überwiegende 
Zahl der Stellplatzwechsel in diesem Bereich durch die Mitarbeiter zu 
den Schichtwechseln und damit in einem sehr eingeschränkten Maß 
statt. Die Besucherstellplätze können direkt von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche Tempelhofer Straße erreicht werden, so dass für Besucher 
eine übersichtliche Situation entsteht und eine übermäßige Belastung 
durch Parkplatzsuchverkehre vermieden wird. Damit können im Plan-
gebiet mehr Stellplätze nachgewiesen werden als bauordnungsrechtlich 
benötigt werden. Die Stellplätze werden jedoch für erforderlich gehal-
ten, um dem vorhandenen Parkdruck durch Mitarbeiter und Besucher 
des Seniorenzentrums im öffentlichen Raum der Tempelhofer Straße 
entgegen zu wirken und eine der Nutzung angemessene Anzahl an 
Stellplätzen vorhalten zu können. 

 
Zudem sind die rückwärtigen Freibereiche des Seniorenzentrums sowie 
der Bereich der Kindertagesstätte klar gegliedert und von den öffentli-
chen und privaten Verkehrsflächen abgegrenzt. Somit kann eine zu-
sätzliche Gefährdung von Senioren und Kindern nicht erkannt werden. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
in Bezug auf die viergeschossige Überbauung des Saal und des Bau-
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fensters von 30,0 x 16,0 Metern gefolgt. In Bezug auf die Überplanung 
der Wiese, zum Ausschluss der Planungsvariante 4, der geplanten 
Stellplätze und des Pavillons wird der Stellungnahme nicht gefolgt.  
 
 
 
Zu A 4.14 
Widerspruch, dass Vorschläge aus Variante 5 übernommen wer-
den 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu A 4.15 
Trennung von Saal und Freizeitflächen 
Aufgrund der erneuten Einwände seitens der Öffentlichkeit im Rahmen 
der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde eine neue Bebauungsva-
riante erarbeitet, die Teile der Einwände berücksichtigt. In der neuen 
Variante rückt der Baukörper an der tiefsten Stelle um bis zu 5,0 m von 
der Straße ab. Darüber hinaus ist die Längenentwicklung des geplanten 
Gebäudes durch einen Rücksprung unterbrochen und gegliedert. Dem-
entsprechend wurden die Baugrenzen in der Planurkunde zurückge-
nommen und im Bereich des Haupteinganges ebenfalls in Großteilen 
reduziert. Diese Anpassung ermöglicht den Erhalt und Neugestaltung 
des Terrassenbereiches an der Tempelhofer Straße. Der in diesem Be-
reich vorhandene Nadelbaumbestand kann somit ebenfalls erhalten 
werden. Die vorhandenen Kommunikationsräume im Bereich des 
Haupteingangs können somit erhalten und ausgeweitet werden. Zudem 
sieht das aktuelle Planungskonzept die Erweiterung und Integration des 
vorhandenen Saals Richtung Tempelhofer Straße vor und bezieht den 
westlich anschließenden Terrassenbereich mit ein. Eine Trennung zwi-
schen Freizeitflächen und Veranstaltungssaal ist aus dem aktuellen 
Planungskonzept nicht erkennbar.  

 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
gefolgt.  
 
 
 
 
Zu A 4.16 
Östliches Wiesengrundstück 
Zur Berücksichtigung der baulichen Erweiterung im Bereich der Tem-
pelhofer Straße werden die rückwärtigen Freibereiche aufgewertet. Da-
zu wurde ein Gestaltungsplan erarbeitet der künftige Qualitäten der 
Freibereiche aufzeigt. Es ist erklärtes Ziel des Kreisverbandes der AWO 
Leverkusen, die Freiflächen des Seniorenzentrums an der Tempelhofer 
Straße neu zu ordnen und aufzuwerten, um sie den Bewohnern zur 
qualitativen Nutzung zur Verfügung zu stellen. Grundlage für dieses Ziel 
stellt der Gestaltungsplan dar, zu dessen Einhaltung sich die Arbeiter-
wohlfahrt im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags verpflichtet.  
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In den rückwärtigen Gartenbereichen werden nutzbare Freibereiche, 
Verweilbereiche und neue Kommunikationsräume geschaffen. Hier ent-
stehen Aufenthaltsbereiche, die eine Interaktion und Kommunikation 
ermöglichen. Dabei könnte ein Sinnesgarten angelegt werden, in dem 
sich z.B. ein Barfußpfad, ein Duftgarten oder auch ein Naschgarten in-
tegrieren kann. 

 

Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
gefolgt.  
 
 
 
Beschlussempfehlung: 

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt. 
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A 5 
Peter Thamm und 7 Mitunterzeichner 

Tempelhofer Straße 1C, 1D, 1E 

51375 Leverkusen 

(Schreiben vom 05.07.2013) 

 

A 5. 1 

A 5. 2 

A 5. 3 



                            Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße"  - Abwägung -                    Seite  93  

 

 

 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

 
Zu A 5.1  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Zu A 5.2  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

Zu A 5.3  
Bebauung an der Tempelhofer Straße 
 



                            Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße"  - Abwägung -                    Seite  94  

 

 

Es ist erklärtes planerisches Ziel den AWO-Standort an der Tempelhof-
er Straße um einen Teil an Seniorenwohnen zu ergänzen, um die 
Standortpotenziale und Synergien zur Bestehenden AWO-Einrichtung 
zu Nutzen. Im Vorfeld und im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wur-
den unterschiedliche Bebauungsvarianten im Plangebiet untersucht. Im 
Ergebnis wurde eine ergänzende Bebauung in den Vorgartenbereichen 
entlang der Tempelhofer Straße favorisiert, um die rückwärtigen Freibe-
reiche in weiten Teilen in Ihrer Qualität erhalten zu können und um den 
Übergang zum Landschaftsraum freizuhalten und in angemessener 
Weise zur würdigen. Mit einer Bebauung an der Tempelhofer Straße ist 
ein für die Ziele der Planung notwendigen Baukörper in seinen notwen-
digen Ausmaßen realisierbar. Zudem sprechen die Erweiterung des be-
stehenden Veranstaltungssaals und die direkte Erschließung von der 
öffentlichen Verkehrsfläche für eine bauliche Erweiterung innerhalb der 
Vorgartenbereiche des Seniorenzentrums. Darüber hinaus wird die 
Nachverdichtung entlang der öffentlichen Verkehrsfläche als städtebau-
lich sinnvoll und verträglich erachtet. Notwendige Aufenthaltsbereiche 
und Kommunikationsräume können dennoch angemessen berücksich-
tigt und gesichert werden. Zudem wird der Kontakt zum Öffentlichen 
Raum weiterhin ermöglicht. Dabei soll im Rahmen des Bebauungspla-
nes entlang der Tempelhofer Straße eine bauliche Ergänzung ermög-
licht werden, die zum einen eine bauliche Ergänzung für bis zu 15 
Wohneinheiten im vorhandenen städtebaulichen Kontext zulässt und 
zum anderen eine wirtschaftliche Umsetzung gewährleistet. Dabei fügt 
sich die Geschossigkeit in das städtebauliche Umfeld ein. Ferner wer-
den Möglichkeiten geschaffen, die für die vorhandene und geplante 
Nutzung erforderlichen Stellplätze im Plangebiet in Form von Stellplät-
zen und Tiefgaragen zu ermöglichen. Dabei wird eine direkte Anbin-
dung an die vorhandene öffentliche Verkehrsfläche Tempelhofer Straße 
umgesetzt.  
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 

 
Untersuchung möglicher Bebauungsvarianten und Synergien 
Zu Planungsbeginn wurde eine Bebauung des rückwärtigen östlichen 
Gartenbereiches mit einem schräg gestellten Baukörper favorisiert. In 
den weiteren Planungsphasen wurde die Schrägstellung zu Gunsten 
des rechten Winkels weiterentwickelt. Auch wenn sich diese städtebau-
lich besser an den orthogonalen Bestandsbaukörper angliedern, ist die 
Beeinträchtigung der Bewohner des Seniorenzentrums in den vorhan-
denen Gebäudeteilen aufgrund von geringen Sozialabständen, Belich-
tungsaspekten sowie Abstandsflächenthematiken als bedenklich einge-
stuft worden, so dass diese Varianten ausgeschlossen wurden. Ferner 
wären Großteile der für die Bewohner wichtigen Außenbereiche durch 
die Überplanung verloren gegangen und die Sichtbeziehungen in den 
angrenzenden Freiraum gestört worden. Überwiegende Teile des alten 
und prägenden Baumstandes hätten ebenfalls nicht erhalten werden 
können. Zudem wäre in diesen Varianten keine direkte Anbindung an 
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den Bestandsbaukörper möglich und somit gewollte Synergien nicht in 
Gänze umsetzbar. Im weiteren Verfahren wurde zusätzlich die Frage 
der Bebaubarkeit des rückwärtigen westlichen Gartenbereiches mit sei-
nen heutigen Tiergehegen diskutiert und geprüft.  
 
Zweigeschossige Wohnerweiterungen im westlichen Gartenraum sind 
an der Grenze der Zufahrt zu den Häusern der WGL zwar denkbar, 
aber schränken den Gartenfreiraum erheblich ein. Ferner müssten dann 
die Belichtungsverhältnisse eingehender geprüft werden. Stellplätze 
oder Garagen könnten seitens der WGL- Zufahrt im Untergeschoss an-
gelegt werden. In diesem Falle und in der Frage der Grenzbebauung  
müsste zunächst die Zustimmung der WGL eingeholt werden. Zudem 
würden die wichtigen rückwärtigen Freiflächen und Tiergehege über-
plant werden, diese müssten dann an anderer Stelle neu angelegt wer-
den. Teile des alten und prägenden Baumstandes können nicht erhal-
ten werden. Eine barrierefreie Verbindung mit den Pflegeeinrichtungen 
des Seniorenzentrums wäre ebenfalls nur bedingt umsetzbar. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 
 
Umplanung aufgrund der Einwände der Öffentlichkeit und Verkehrsbe-
lange 
Aufgrund der erneuten Einwände seitens der Öffentlichkeit im Rahmen 
der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde eine neue Bebauungsva-
riante erarbeitet, die einen Großteil der Einwände der Öffentlichkeit be-
rücksichtigt. Dementsprechend wurden die Baugrenzen in der Planur-
kunde zurückgenommen und im Bereich des Haupteinganges ebenfalls 
in Großteilen reduziert. Diese Anpassung ermöglicht den Erhalt und 
Neugestaltung des Terrassenbereiches an der Tempelhofer Straße. 
Der in diesem Bereich vorhandene Nadelbaumbestand kann somit 
ebenfalls erhalten werden. Ferner sieht die Neuplanung eine zusätzli-
che Tiefgarage für künftige Bewohner und damit eine Reduzierung des 
vorhandenen Parkdrucks vor. Dier Erschließung des neunen Gebäudes 
und dessen Tiefgarage soll von der Tempelhofer Straße, nahe des 
Kreuzungsbereichs erfolgen. Diese Planung kann eine Entlastung der 
Wendeanlage Tempelhofer Straße bedeuten. Zudem sind die rückwär-
tigen Freibereiche des Seniorenzentrums sowie der Bereich der Kinder-
tagesstätte klar gegliedert und von den öffentlichen und privaten Ver-
kehrsflächen abgegrenzt. Somit kann eine zusätzliche Gefährdung von 
Senioren und Kindern nicht erkannt werden. Eine Verlagerung der Bau-
tätigkeiten in den westlichen hinteren Grundstücksbereich würde eine 
Verlagerung der Verkehrsströme von der öffentlichen Haupterschlie-
ßung Tempelhofer Straße in den westlich des Grundstücks gelegene 
Stichstraße bedeuten. Diese Verkehrsfläche besitzt jedoch nicht den 
Ausbauquerschnitt wie die Tempelhofer Straße (Tempelhofer Straße 
ca. 12,0 m Straßenquerschnitt, Sticherschließung ca. 6,0 m Straßen-
querschnitt). Zudem ist die dortige Wendeanlage kleiner Dimensioniert 
als die Wendeanlage der Tempelhofer Straße.  
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Beeinträchtigung beim Wohnen an der Tempelhofer Straße 
Eine Beeinträchtigung künftiger Bewohner an der Tempelhofer Straße 
ist nicht zu erkennen. Bei der Tempelhofer Straße handelt sich um eine 
Tempo 30 Zone in einem Wohngebiet. Im Norden und Osten grenzen 
der Landschaftsraum und eine Kleingartenanlage an. Luftschadstoffbe-
lastungen sind aufgrund der Nutzungen und der Lage in diesem Be-
reich nicht zu erwarten. Die Aussicht ist typisch der eines Wohngebie-
tes. Bei einer Bebauung des hinteren, westlichen Grundstückes geht 
die Aussicht nach Westen, Süden und Osten ebenfalls in Richtung be-
stehender Baukörper. Lediglich in einem schmalen Bereich nach Nor-
den würde die Aussicht in Richtung Landschaft gehen können. 
Balkone können unter den Festsetzungen des Bebauungsplans umge-
setzt werden und sollen nach den Planungen der Arbeiterwohlfahrt so-
weit möglich realisiert werden.  
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 
 
Wertminderung 
Ziel der Bauleitplanung ist es, eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung über einen Bebauungsplan sicher zu stellen. Eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung soll die sozialen, wirtschaftlichen, umwelt-
schützenden sowie die öffentlichen und privaten Aspekte miteinander in 
Einklang bringen. Der Schutz des Eigentums ist demnach ein zu be-
rücksichtigender Aspekt der Bauleitplanung. 
 
Eine Wertminderung der Nachbargrundstücke ist aufgrund der gemäß 
Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen (Fläche für Gemeinbedarf 
und allgemeines Wohngebiet), im Kontext der angrenzenden Wohnnut-
zungen nicht zu erwarten. Darüber hinaus werden die angrenzenden 
Nachbargrundstücke nicht in das Bauleitplanverfahren einbezogen und 
die im Bestand vorhandenen Nutzungen verändert oder eingeschränkt.  
Maßnahmen der Bodenordnung werden ebenfalls nicht durchgeführt. 
Zudem handelt es sich bei dem Aspekt Wertminderung/Wertverlust um 
eine Auswirkung, die nicht unmittelbarer Art ist, und der demnach in 
dieser Planungssituation ein städtebaulicher Bezug fehlt.  
Das geplante neue Gebäude hat ferner einen Mindestabstand von rd. 
20 m zur bestehenden, gegenüberliegenden Bebauung an der Tempel-
hofer Straße. Dies wird als städtebaulich verträglich angesehen. Not-
wendige Sozialabstände können gewahrt werden. Eine Beeinträchti-
gung der Anwohner durch mögliche Verschattung sowie eine Beein-
trächtigung von Privatgärten ist nicht zu erkennen, da die bauliche Er-
weiterung des Seniorenzentrums nördlich der Nachbarbebauung statt-
findet. Ein viergeschossiger Gebäudekörper würde zu Tempelhofer 
Straße beispielsweise eine Abstandsfläche von ca. 5,0 m auslösen. 
Das gesetzlich definierte Gebot der Rücksichtnahme wird somit erfüllt 
und die Vorgaben der Bauordnung NRW gewahrt. 
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Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 

 

Beschlussempfehlung: 

Betreffend Variante 5 und 6 wird teilweise gefolgt  

Dem Variantenvorschlag zur Wohnerweiterung im Bereich der westli-

chen Gartenfreiflächen (Fasanerie) wird nicht gefolgt.  
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A 6 
Mohammad Merati-Kashani 

Tempelhofer Straße 1d 

51375 Leverkusen 

(Schreiben vom 02.07.2013)   

Die Stellungnahmen A6, A7, A7a und A7b sind inhaltlich sowie im Wortlaut 
gleich und werden gemeinsam abgewogen.  Den Stellungnahmen liegt der Flyer 
der Interessengemeinschaft bei. 

 

 

A 6. 2 

A 6. 1 

A 6. 2.1 

A 6. 2.2 

A 6. 2.3 
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Anlage Flyer 
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A 7 
Christine und Jan Uliczkor 

Tempelhofer Straße 1d 

51375 Leverkusen 

(Schreiben vom 02.07.2013) 
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Anlage Flyer 
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A7a 
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A7b 
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Stellungnahmen A 6, A 7, A 7a und A 7b sind im textlich identisch, 
diese werden wie folgt unter Zu 6.1 bis 6.2.3 gemeinsam gewürdigt. 
 
Zu A 6.1 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
 
Zu A 6.2 
Die Stellungnahme nimmt Bezug auf den Flyer der Interessengemein-
schaft (Anlage der Stellungnahme). Die Stellungnahme der Verwaltung 
hierzu ist gemäß A 1.1 zu entnehmen und an dieser Stelle den Antrag-
stellern mitzuteilen. 

 
 

 
Zu A 6.2.1 
Die Interessen der Bewohner des Seniorenzentrums wurden im Abwä-
gungsprozess berücksichtigt und dementsprechend der Bebauungsplan 
in Teilen geändert.  
 
Das Ziel, adäquaten Wohnraum für Senioren in Synergie mit dem be-
stehenden AWO Seniorenzentrum an der Tempelhofer Straße pla-
nungsrechtlich zu ermöglichen, wird durch den Bebauungsplan Nr. 
210/III „Tempelhofer Straße“ erreicht. Dieser Belang stellt ein öffentli-
ches Interesse dar, das bestehende Wohnraumangebot an diesem 
Standort weiter zu entwickeln. Zugleich verfolgt die Arbeiterwohlfahrt 
als Investor das Ziel, besagtes Wohnraumangebot mit einem wirtschaft-
lich Tragfähigen Konzept umzusetzen. Demgegenüber stehen private 
Belange der Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims und der 
Nachbarschaft in Bezug auf beispielsweise die Bebauungsdichte und –
höhe und den mit der Planung verbundenen Auswirkungen. 
Der Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße“ wird aufgestellt, 
da nach Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen festzustel-
len ist, dass bei der Umsetzung der Ziele des Bebauungsplanes das In-
teressen an der Etablierung von zusätzlichem Wohnraum für Senioren 
im Bereich der Tempelhofer Straße überwiegt. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 
 
Zu A 6.2.2 
Der Bebauungsplan bildet den rechtlich möglichen Rahmen, in dem 
sich ein mögliches Vorhaben bewegen kann. Der Rahmen, den der Be-
bauungsplan vorgibt, orientiert sich an den Zielen der Planung und er-
möglicht darüber hinaus Entwicklungsmöglichkeiten für die AWO an 
dem in Rede stehenden Standort. Innerhalb des durch den Bebau-
ungsplan vorgegeben Rahmens können Vorhaben unterschiedlicher 
Dimension und Ausformung realisiert werden, solange diese den Fest-
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setzungen des Bebauungsplanes nicht widersprechen. Der im Bebau-
ungsplan festgesetzte Rahmen entspricht insbesondere in Bezug auf 
die Grundstücksausnutzung und auf die festgesetzte und gestaffelte 
Geschossigkeit im Wesentlichen der Nutzung des Plangebietes und 
wird im Kontext des städtebaulichen Umfeldes als  vertretbare Erweite-
rung angesehen. Aufgrund des Abstandes von rund 20,0 m zur südli-
chen Wohnbebauung jenseits der Tempelhofer Straße wird dies als 
städtebaulich verträglich angesehen. Der Mindestabstand gemäß BauO 
NRW wird somit eingehalten und ist sogar deutlich größer. Das gesetz-
lich definierte Gebot der Rücksichtnahme wird somit erfüllt, so dass 
auch zukünftig gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne des § 
1 Abs. 6 gewährleistet sind. Notwendige Sozialabstände können ge-
wahrt werden. Eine Beeinträchtigung der Anwohner durch mögliche 
Verschattung sowie eine Beeinträchtigung von Privatgärten ist nicht zu 
erkennen, da die bauliche Erweiterung des Seniorenzentrums nördlich 
der Nachbarbebauung stattfindet. 
 
Aus stadtklimatischer Sicht sind möglichst ausgedehnte und zusam-
menhängende Freiflächen  von großer Bedeutung. Die an das Plange-
biet angrenzende Kleingartenanlage gehört ebenfalls zu der Kategorie 
derartiger vorteilhafter Klimatope. Aus diesem Grunde sollte die östliche 
Grünfläche des Seniorenzentrums erhalten bleiben und das geplante 
Erweiterungsgebäude an der Tempelhofer Straße errichtet werden. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 
 
 

Zu A 6.2.3 

Im §50 Bundesimmissionsschutzgesetz heißt es wie folgt: 

 
„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, 
dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im 
Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsberei-
chen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder 
überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 
schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, 
wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichts-
punkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders emp-
findliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie mög-
lich vermieden werden. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 
48a Abs. 1 festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht 
überschritten werden, ist bei der Abwägung der betroffenen Belange 
die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berück-
sichtigen.“ 

  

http://dejure.org/gesetze/BImSchG/48a.html
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Ein Trennungsgebot bezieht sich auf raumbedeutsame Planungen, et-
wa wenn unterschiedliche Schutzgüter oder unterschiedliche Gebiets-
ansprüche (Art der Nutzung) gegenüber zu stellen und durch die Bau-
leitplanung zu würdigen sind, etwa störendes Gewerbe gegenüber 
Wohnnutzung oder gegenüber Schutzgut Landschaft und Natur.  
 
Die hier angesprochene Maßnahme verschärft in diesem Sinne nicht 
Konflikt- oder Gemengelagen. Wohnerweiterungen sind ortsüblich und 
in dem gebotenen Umfang insbesondere hinsichtlich Verkehr und Lärm 
verträglich.  
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 

 

Beschlussempfehlung: 

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt. 
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A 8 
Dr. Winfried Mennicke 

Karin Mennecke 

Steglitzerstr. 8 

51375 Leverkusen 

(Schreiben vom 24.06.2013)  
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Das Parken findet in der Tempelhofer Straße auch innerhalb der öffent-
lichen Verkehrsflächen und den nicht mit einem Parkverbot versehenen 
Flächen statt. Ein erhöhter Parkdruck ist auch durch das Seniorenzent-
rums innerhalb der Verkehrsflächen zu erkennen. 
 
Um dem Parkdruck zu begegnen sieht die Neuplanung eine zusätzliche 
Tiefgarage mit bis zu 11 Stellplätzen im Bereich der Tempelhofer Stra-
ße vor, um einen möglichst großen Anteil an benötigten Stellplätzen 
städtebaulich verträglich anordnen zu können. In der bereits vorhande-
nen Tiefgarage stehen auch noch ca. 10 Stellplätze zur Verfügung. 
Darüber hinaus werden weitere Stellplätze im Bereich der östlichen 
Grundstücksgrenze, welche an die Kleingartenanlage angrenzt, ge-
schaffen. Hier sollen insgesamt bis zu 30 Stellplätze für Bewohner und 
Mitarbeiter entstehen. Nördlich des Wendehammers findet zudem eine 
Neuordnung der Stellplätze für Besucher statt. Die Besucherstellplätze 
können direkt von der öffentlichen Verkehrsfläche Tempelhofer Straße 
erreicht werden, so dass für Besucher eine übersichtliche Situation ent-
steht und eine übermäßige Belastung durch Parkplatzsuchverkehre 
vermieden wird. Damit können im Plangebiet mehr Stellplätze nachge-
wiesen werden als bauordnungsrechtlich benötigt werden. Die Stellplät-
ze werden jedoch für erforderlich gehalten, um dem vorhandenen Park-
druck durch Mitarbeiter und Besucher des Seniorenzentrums im öffent-
lichen Raum der Tempelhofer Straße entgegen zu wirken und eine der 
Nutzung angemessene Anzahl an Stellplätzen vorhalten zu können. Im 
Bauantragsverfahren müssen für die spätere Planung und den Bestand 
gemäß BauO NRW eine hinreichende Anzahl von Stellplätzen nachge-
wiesen werden, um eine Baugenehmigung zu erhalten.  
 
Die öffentliche Verkehrsfläche der Tempelhofer Straße wird für das 
Plangebiet und der geplanten Erweiterungsabsichten um bis zu 15 
Wohneinheiten aufgrund ihres Ausbaustandards und Straßenquer-
schnitts als belastbar und von der Kapazität ausreichend angesehen. 
Die für die geplante Erweiterung erforderlichen Stellplätze können im 
Rahmen des Bebauungsplans umgesetzt werden. Konkret sorgen die 
neu geplanten oberirdischen Stellplätze und die geplante Tiefgarage für 
eine zusätzliche Entlastung der öffentlichen Verkehrsflächen. Die Er-
weiterung und Neuordnung der oberirdischen Stellplätze ist im Gestal-
tungsplan aufgenommen. Zur Umsetzung des Gestaltungsplans ver-
pflichtet sich die Arbeiterwohlfahrt im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrages.  
Letztendlich wird ein Beitrag dazu geleistet, dass durch die Bereitstel-
lung an Stellplätzen über den Bedarf der 15 Wohneinheiten hinaus (zu-
sätzlich etwa 30) dem Parkdruckgenerell entgegengewirkt und der Ver-
kehr reibungsloser abgewickelt werden kann.  
 
Darüber sind Eingriffe in den öffentlichen Straßenraum zum Vollzug des 
Bebauungsplans nicht notwendig.  
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Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
in Teilen gefolgt.  

 
 
Beschlussempfehlung: 

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt. 
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A 9 

Peter Schönbörner 

  Tempelhofer Str. 48a 

  51375 Leverkusen 

  (Schreiben vom 01.07.2013)
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Stellungnahme der Verwaltung: 

 

Ein prägender Siedlungscharakter ist heute nur bedingt ablesbar. Eine 

Wohnerweiterung ist aus sozialer Sicht an dieser Stelle und in der Grö-

ßenordnung von etwa 15 Wohneinheiten sinnvoll und aus Sicht der 

Stadtentwicklung zu unterstützen. Durch die mögliche Verknüpfung 

können die Infrastruktur- und Pflegeeinrichtungen des Seniorenzent-

rums mit genutzt werden. 

Anderweitige Baugrundstücke in der Nachbarschaft sind nicht verfüg-

bar. 

 
 
Beschlussempfehlung: 

Die Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 10 

Benedikt Rees 

  Blankenburg 15 

  51381 Leverkusen 

(Schreiben vom 04.07.2013)   
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Stellungnahme der Verwaltung: 

Die in der Sitzungsvorlage Nr. 1938/2013 aufgeführten Unterlagen 
standen im Rahmen der öffentlichen Auslegung im Zeitraum vom 
05.06.2013 bis 08.07.2013 zur Verfügung, auch das Artenschutzgut-
achten wurde bekannt gegeben, die Unterlagen wurden dem Antrag-
steller am 05.07.2013 per email zusätzlich übermittelt. 
 
Das Protokoll der durch die Stadt durchgeführten Informationsveranstal-
tung liegt der in Rede stehenden Vorlage anbei (Anlage 8). Zum Stand 
der 1. öffentlichen Auslegung war dieses in die Beschlussfassungen 
noch nicht eingegangen. 
 
 

Beschlussempfehlung: 

Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
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A 11 

Benedikt Rees 

  Blankenburg 15 

  51381 Leverkusen 

(Schreiben vom 07.07.2013) 

 

  



                            Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße"  - Abwägung -                   Seite  116  

 

 

  

 
   



                            Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße"  - Abwägung -                   Seite  117  

 

 

 
   

 



                            Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße"  - Abwägung -                   Seite  118  

 

 

   

 
 



                            Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße"  - Abwägung -                   Seite  119  

 

 

 
 



                            Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße"  - Abwägung -                   Seite  120  

 

 

 



                            Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße"  - Abwägung -                   Seite  121  

 

 

 



                            Bebauungsplan Nr. 210/III „Tempelhofer Straße"  - Abwägung -                   Seite  122  

 

 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Hinweis: 

Die Stellungnahme ist erst nach Fristende der öffentlichen Auslegung 

am 11.07.2013 eingegangen.  

 
Zu 1. 
Aus der Sitzungsvorlage Nr. 1938/2013 geht hervor, dass es sich um 
einen Angebotsbebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbin-
dung mit § 13 a Abs. 2 BauGB (beschleunigtes Verfahren) handelt.  
 
Der Bebauungsplan wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit 
§ 13 a Abs. 2 BauGB und nicht als Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
nach § 12 BauGB in Verbindung mit § 13 a BauGB aufgestellt, da der 
gesamten Bereich des Seniorenzentrums betrachtet und perspektivisch 
überplant wurde. Das Ziel der Erweiterung des Seniorenzentrums um 
15 Wohneinheiten alleine hätte im Rahmen eines Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes gesichert werden können. Jedoch bedingt diese Er-
weiterungsabsicht weitere Maßnahmen wie beispielsweise die Neuan-
lage von Stellplätzen oder den Wunsch der Arbeiterwohlfahrt zur Um-
gestaltung der rückwärtigen Freibereiche mit der Möglichkeit dort Ne-
benanlagen für die Freiraumnutzung errichten zu können. Es ist grund-
sätzlich möglich Einzelflächen außerhalb des Vorhabenbereichs mit in 
den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan einbezogen werden. Aber 
diese Möglichkeit wird nach geltender Rechtsprechung in der Weise 
beschränkt, dass der Geltungsbereich des eigentlichen Vorhabens in 
seiner Größe überwiegen muss. Dies wäre hier nicht der Fall gewesen 
 
Eine Bewertung von Planungsalternativen dient im Rahmen eines Bau-
leitplanverfahrens grundsätzlich dazu, Umweltauswirkungen zu prüfen 
und  eine optimierte städtebauliche Ordnung herbeizuführen. Dabei ist 
die Wahl des Planverfahrens (Angebotsbebauungsplan versus Vorha-
benbezogener Bebauungsplan)  nicht entscheidend. Zudem erfolgt die 
Bewertung der Planungsalternativen nicht durch den Grundstücksei-
gentümer, sondern stellt eine sachgerechte Abwägung des Rates der 
Stadt Leverkusen der unterschiedlichen Belange (Planungsrecht, 
Grundstück, Lage des Grundstücks, Umgebung, Verkehr, Planungszie-
le, Umweltaspekte, Stadtentwicklung, Interessen des Grundstücksei-
gentümers, etc.) dar.  
 
Aufgrund des beschleunigten Verfahrens wurde auf eine frühzeitige 
Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB verzichtet, gleichwohl wur-
de die Öffentlichkeit über die Ziele und Zwecke der Planung in Kenntnis 
gesetzt. Dazu hat der Betreiber des Seniorenzentrums, die Arbeiter-
wohlfahrt Seniorenzentrum "Stadt Leverkusen" gGmbH, am 04.12.2012 
in seinen Räumlichkeiten eine informelle Bürgerinformation durchge-
führt. Zu diesem Informationsabend hat der AWO Kreisverband die jet-
zigen Bewohner und den Beirat des Seniorenzentrums sowie die Nach-
barschaft per Postwurfsendung informiert und zum Informationsabend 
eingeladen. Im Rahmen der Informationsveranstaltung wurde zunächst 
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die Planung erläutert und anschließend wurden Anregungen durch die 
Bewohner und Nachbarn vorgebracht.  
 

Um die Öffentlichkeit im Weiteren mit in das Verfahren einzubeziehen 
wurde am 28.05.2013 eine erneute informelle Bürgerinformation in den 
Räumlichkeiten der AWO an der Tempelhofer Straße durchgeführt. Zu 
dieser Informationsveranstaltung hat die Stadt Leverkusen eingeladen. 
Die Bekanntmachung erfolgte ortsüblich am 16.05.2013. Die Informati-
onsveranstaltung wurde durch den Oberbürgermeister Herr Buchhorn 
und Frau Zlonicky, Leiterin des Fachbereichs Stadtplanung und Bau-
aufsicht, geleitet. Im Rahmen der Informationsveranstaltung wurde er-
neut die Planung erläutert und im Anschluss die Anregungen der Be-
wohner und Nachbarn entgegengenommen. Ein Inhaltsprotokoll wurde 
angefertigt und wird Gegenstand der erneuten öffentlichen Auslegung 
(siehe Anlage 8). 

 

 
Aufgrund der Stellungnahmen der Öffentlichkeit im Rahmen der infor-
mellen Bürgerinformationen und der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 
BauGB sowie der Abwägung aller öffentlicher und privaten Belange hat 
eine Umplanung des neuen Gebäudes und eine Überarbeitung des Be-
bauungsplanes sowie Gestaltungsplans stattgefunden. Den Belangen 
der Öffentlichkeit konnte in Teilen Rechnung getragen werden.  
 
Das Bestreben des Kreisverband AWO Leverkusen ist es das beste-
hende Wohnraumangebot an dem AWO Standort Tempelhofer Straße 
weiter zu entwickeln und insbesondere für die Generation 60+, qualita-
tiv hochwertigen und nachfrageorientierten Wohnungsbau zu realisie-
ren. Zur Verwirklichung dieses Planungsziels und zur planungsrechtli-
chen Sicherung des Bestands mit optionalen Entwicklungsmöglichkei-
ten ist die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 210/ III Tempelhofer 
Straße erforderlich.  
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 

 

Zu 2. 
Es obliegt der Planungshoheit der Stadt Leverkusen im Falle des Be-
darfs einen neuen Bebauungsplan aufzustellen oder bestehendes Pla-
nungsrecht zu ändern soweit es nach § 1 Abs. 3 BauGB zur baulichen 
Entwicklung erforderlich ist. Dieses Erfordernis wurde hier gesehen, um 
Seniorenwohnungen zu ermöglichen. Das bestehende Planungsrecht 
(Bebauungsplan Nr. 10/76/III) wird dabei in Großteilen gewürdigt und 
soweit erforderlich den perspektivischen Entwicklungszielen angepasst. 
 
Für Teile des Freiraums (insbesondere an der bebauten Tempelhofer 
Straße) wird beispielsweise zusätzliches Baurecht geschaffen, was aus 
städtebaulichen Gesichtspunkten gewollt ist und dem planerischen Ziel 
der Sicherung und Weiterentwicklung des AWO Standortes an der 
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Tempelhofer Straße Rechnung trägt. Zur Berücksichtigung dieses 
Sachverhalts werden die rückwärtigen Freibereiche aufgewertet. Diese 
Aufwertung wird in einem städtebaulichen Vertrag verbindlich geregelt. 
Eine Einschränkung von Freiraumnutzung wird hier nicht erkannt. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 

 

Zu 2.1  

Stellplatzbereiche sind im Bebauungsplan klar definiert und lediglich in 
städtebaulich sinnvollen Bereichen, wie beispielsweise an der Wende-
anlage und im östlichen Bereich des Plangebietes zulässig, um mögli-
che Konflikte zwischen den Nutzungen weitestgehend zu vermeiden 
und um dennoch in einem begrenzten Rahmen Flächen für den ruhen-
den Verkehr zu ermöglichen. Die im Osten des Plangebietes planungs-
rechtlich gesicherten, zusätzlich ermöglichten und geplanten Stellplätze 
sind erforderlich, um den Bedarf an Stellplätzen im Plangebiet zu de-
cken und können deswegen nicht entfallen. Die Neuplanung sieht eine 
zusätzliche Tiefgarage im Bereich der Tempelhofer Straße vor um ei-
nen möglichst großen Anteil an benötigten Stellplätzen städtebaulich 
verträglich anordnen zu können. In der vorhandenen Tiefgarage sind 
ebenfalls noch Kapazitäten frei. Dementsprechend können die Neben-
anlagenflächen für Stellplätze im nördlichen Plangebiet entfallen. Mit 
den insgesamt geplanten Stellplätzen geht eine Reduzierung des vor-
handenen Parkdrucks im öffentlichen Raum, hervorgerufen durch die 
Nutzungen des Seniorenzentrums, einher. Der Großteil der planungs-
rechtlich zulässigen Stellplatzflächen befindet sich im Bereich der östli-
chen Grundstücksgrenze, welche an die Kleingartenanlage angrenzt. 
Hier sollen insgesamt bis zu 30 Stellplätze für Bewohner und Mitarbei-
ter entstehen. Nördlich des Wendehammers findet eine Neuordnung 
der Stellplätze für Besucher statt. Die Stellplätze für Bewohner und Mit-
arbeiter sind dabei überwiegend durch den hauseigenen Erschlie-
ßungsstich (privat) im Osten erreichbar. Zudem findet die überwiegende 
Zahl der Stellplatzwechsel in diesem Bereich durch die Mitarbeiter zu 
den Schichtwechseln und damit in einem sehr eingeschränkten Maß 
statt. Die Besucherstellplätze können direkt von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche Tempelhofer Straße erreicht werden, so dass für Besucher 
eine übersichtliche Situation entsteht und eine übermäßige Belastung 
durch Parkplatzsuchverkehre vermieden wird. Damit können im Plan-
gebiet mehr Stellplätze nachgewiesen werden als bauordnungsrechtlich 
benötigt werden. Die Stellplätze werden jedoch für erforderlich gehal-
ten, um dem vorhandenen Parkdruck durch Mitarbeiter und Besucher 
des Seniorenzentrums im öffentlichen Raum der Tempelhofer Straße 
entgegen zu wirken und eine der Nutzung angemessene Anzahl an 
Stellplätzen vorhalten zu können. 

 

Gemäß den Festsetzungen im Bebauungsplan sind Tiefgaragen im ge-
samten südlichen Plangebiet und innerhalb der überbaubaren Grund-
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stücksflächen, im Rahmen der festgesetzten GRZ, zulässig. Die Mög-
lichkeit die rückwärtigen Gartenbereiche mit einer Tiefgarage zu verse-
hen wurde ausgeschlossen, um den erhaltenswerten Baumbestand si-
chern zu können. Tiefgaragen sind somit in städtebaulich sinnvollen 
und verträglichen Bereichen in den eine Erschließung gesichert ist zu-
lässig. 

Die für den ruhenden Verkehr ausgewiesenen Flächen werden für er-
forderlich gehalten, um den tatsächlichen Bedarf an Stellplätzen im 
Plangebiet realisieren zu können. 

 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt.  
 

Zu 3. 
Es ist erklärtes planerisches Ziel den AWO-Standort an der Tempelhof-
er Straße um einen Teil an Seniorenwohnen zu ergänzen, um die 
Standortpotenziale und Synergien zur Bestehenden AWO-Einrichtung 
zu nutzen. Im Vorfeld und im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wur-
den unterschiedliche Bebauungsvarianten im Plangebiet untersucht. Im 
Ergebnis wurde eine ergänzende Bebauung in den Vorgartenbereichen 
entlang der Tempelhofer Straße favorisiert, um die rückwärtigen Freibe-
reiche in weiten Teilen in Ihrer Qualität erhalten zu können und um den 
Übergang zum Landschaftsraum freizuhalten und in angemessener 
Weise zur würdigen. Mit einer Bebauung an der Tempelhofer Straße ist 
ein für die Ziele der Planung notwendigen Baukörper in seinen notwen-
digen Ausmaßen realisierbar. Zudem sprechen die Erweiterung des be-
stehenden Veranstaltungssaals und die direkte Erschließung von der 
öffentlichen Verkehrsfläche für eine bauliche Erweiterung innerhalb der 
Vorgartenbereiche des Seniorenzentrums. Darüber hinaus wird die 
Nachverdichtung entlang der öffentlichen Verkehrsfläche als städtebau-
lich sinnvoll und verträglich erachtet. Notwendige Aufenthaltsbereiche 
und Kommunikationsräume können dennoch berücksichtigt und gesi-
chert werden. Zudem wird der Kontakt zum Öffentlichen Raum weiter-
hin ermöglicht. Dabei soll im Rahmen des Bebauungsplanes entlang 
der Tempelhofer Straße eine bauliche Ergänzung ermöglicht werden, 
die zum einen eine bauliche Ergänzung für bis zu 15 Wohneinheiten im 
vorhandenen städtebaulichen Kontext zulässt und zum anderen eine 
wirtschaftliche Umsetzung gewährleistet.  
 
Aufgrund der Einwände seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Betei-
ligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ergänzend zu den untersuchten 
sowie der favorisierten Bebauungsmöglichkeit eine neue Bebauungsva-
riante erarbeitet, die einen Teil der Einwände der Öffentlichkeit berück-
sichtigt. Dennoch wird für Teile der vorderen Wiesenfläche zusätzliches 
Baurecht geschaffen, was aus städtebaulichen Gesichtspunkten ver-
tretbar ist und dem planerischen Ziel der Sicherung und Weiterentwick-
lung des AWO Standortes an der Tempelhofer Straße Rechnung trägt. 
Zur Berücksichtigung dieser Maßnahmen werden die rückwärtigen 
Freibereiche aufgewertet. Dazu wurde ein Gestaltungsplan erarbeitet 
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der künftige Qualitäten der Freibereiche aufzeigt. Zu dessen Umset-
zung verpflichtet sich die Arbeiterwohlfahrt im Rahmen eines städtebau-
lichen Vertrags.  
 
Der Bebauungsplan schafft im Sinne eines Angebotsbebauungsplans 
über die Sicherung des Bestands hinaus, geringfügige perspektivische 
Entwicklungsmöglichkeiten. Daher wurde für einen kleinen Teilbereich 
des Bestandes eine Entwicklungsmöglichkeit beispielsweise in Form 
eines Gartenpavillons geschaffen. Diese Entwicklungsmöglichkeiten 
werden für das Seniorenzentrums als städtebaulich verträglich gehalten 
und ermöglicht, um den Standort langfristig zu sichern. Die Errichtung 
eines Gartenpavillons ist Teil des künftigen Freiraumkonzepts, um die 
Aufenthaltsqualität der Freibereiche des Seniorenzentrums weiter zu 
steigern und wird als städtebaulich verträglich angesehen. Um lediglich 
einen Gartenpavillon im rückwärtigen Freibereich zu ermöglichen und 
den dafür vorgesehenen Gartenbereich vor stärkerer Bebauung oder 
Garagen, etc. zu schützen, wurde die überbaubare Grundstücksfläche 
hier zu Gunsten einer Fläche für Nebenanlagen zurückgenommen. 
Damit wird eine mögliche Bebauung hier nach Landesrecht stärker ein-
geschränkt. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
in Teilen gefolgt.  
 
 
 
Zu 3.1 
Die Baugrenzen für die bestehenden Baukörper im Plangebiet wurden 
in Anlehnung an das bestehende Planungsrecht (Bebauungsplan Nr. 
10/76/III) festsetzt. Um für perspektivische Entwicklungen (Gebäude-
modernisierung, Umbauten, etc.) einen städtebaulich verträglichen 
Spielraum zu ermöglichen, wurde eine eingeschränkte Überschreitung 
der festgesetzten Baugrenzen durch Balkone und Treppenhäuser er-
möglicht.  
 
Die festgesetzten Ausnutzungskennziffern (GRZ, GFZ) des Bebau-
ungsplans und des § 17 BauNVO sind bei künftigen Bebauungen je-
doch stets einzuhalten. Diese schränken die künftige Ausnutzung des 
Plangebietes ein.  
 
Zudem wurde im Bebauungsplan eine ergänzende Festsetzung zur 
Überschreitung der GRZ für an Gebäude angrenzende Terrassen auf-
genommen, um eine angemessene Flexibilität im Hinblick auf die Ge-
staltung von Gebäuden und ihren Übergangsbereichen zum Freiraum, 
im Rahmen der Vorgaben der §§ 19 Abs. 2 BauNVO  und 19 Abs. 4 
BauNVO, sicherzustellen.  
Mit den getroffenen Festsetzungen kann sichergestellt werden, dass 
dem AWO-Standort eine Maßvolle Entwicklungsmöglichkeit im Innen-
bereich eingeräumt wird, die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachtei-
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lige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden und sonstigen öffentlichen 
Belangen gewahrt bleiben.  
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt 
 
 
Zu 4. 
Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 2 BauNVO sind innerhalb der Baugebie-
te ausnahmsweise zulässig, um die der Versorgung des Baugebietes 
notwendigen Einrichtungen zu gewährleisten.  

 

Im § 14 Abs. 2 BauNVO heißt es wie folgt: 
 

„Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und 
Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen 
können in den Baugebieten als Ausnahme zugelassen werden, auch 
soweit für sie im Bebauungsplan keine besonderen Flächen festge-
setzt sind. Dies gilt auch für fernmeldetechnische Nebenanlagen so-
wie für Anlagen für erneuerbare Energien, soweit nicht Absatz 1 Satz 
1 Anwendung findet.“ 

 
Dementsprechend sind im Plangebiet notwendig Anlagen, die der tech-
nischen Ver- und Entsorgung des Gebietes dienen, zulässig, um eine 
angemessene Flexibilität im Hinblick auf die Positionierung von not-
wendigen technischen Anlagen und ihren Übergangsbereichen zum 
städtischen Hauptversorgungsnetz sicherzustellen. 
 

Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt 
 

 

Zu 5. 
Im Plangebiet befindet sich teilweise älterer und unter landespflegeri-
schen Aspekten erhaltenswerter Baumbestand. Daher werden weite 
Teile dieses Baumbestands im Bebauungsplan und im Gestaltungsplan 
berücksichtigt. Zum Schutz und dauerhaften Erhalt sind die entspre-
chenden Gehölze in der Planzeichnung des Bebauungsplans zum Er-
halt festgesetzt worden. Das Augenmerk liegt dabei auf den heimischen 
und gesunden Laubbäumen in den rückwärtigen Grundstücksberei-
chen. Gemäß den Planungszielen und nach Auswertung der Planungs-
alternativen sowie Umweltbelange sollen die rückwärtigen Freibereiche 
in ihren wesentlichen Strukturen gesichert werden. Dabei können je-
doch nicht sämtliche im Plangebiet befindlichen Bäume berücksichtigt 
werden. Es ist jedoch Ziel der AWO, auch die nicht zum Erhalt festge-
setzten Bäume soweit wie möglich dauerhaft zu erhalten, da sie die 
Qualität des Plangebietes ausmachen. 
 

http://dejure.org/gesetze/BauNVO/14.html
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Darüber hinaus wird die im Osten des Plangebietes vorhandene Hecke 
mit in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen und ge-
sichert. Mit dieser Maßnahme kann eine gewisse Berücksichtigung 
möglicher Eingriffe im Plangebiet erzielt und vorhandene und qualitative 
Grünstrukturen gesichert werden. 

 
Auch wenn einzelne Grünstrukturen im Plangebiet nicht dauerhaft gesi-
chert werden können, erfolgt durch die Nachverdichtung der innerstäd-
tischen Fläche eine Reduzierung des Siedlungswachstums und damit 
des Landschafts- und Naturraumverlustes am Stadtrand. Die Nutzung 
innerstädtischer Bereiche, unter der Berücksichtigung der o. g. Aspekte, 
muss damit grundsätzlich aus Sicht des Landschafts- und Naturschut-
zes positiv und bevorzugt bewertet werden. 
 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
nicht gefolgt. 

 
Zu 6. 
Möglichst ausgedehnte und zusammenhängende Freiflächen sind aus 
stadtklimatischer Sicht von großer Bedeutung. Die an das Plangebiet 
angrenzende Kleingartenanlage gehört zu der Kategorie derartiger vor-
teilhafter Klimatope. Zur Würdigung dieses Umweltbelangs wurde die 
großmaßstäbliche Überbauung und Unterbauung (mit Tiefgaragen) der 
rückwärtigen Gartenbereiche ausgeschlossen. Lediglich im östlichen 
Gartenbereich ist ein ergänzende Nebenanlagenfläche festgesetzt wor-
den, um hier beispielsweise einen Gartenpavillon als Ergänzung der 
Außengestaltung zu ermöglich. 
 
Die festgesetzten Ausnutzungskennziffern (GRZ, GFZ) des Bebau-
ungsplans und des § 17 BauNVO sind bei künftigen Bebauungen dabei 
stets einzuhalten. Diese schränken die künftige Ausnutzung des Plan-
gebietes zusätzlich stark ein.  

 
Aufgrund des zuvor dargelegten Sachverhaltes wird der Stellungnahme 
in Teilen gefolgt 

 

Zu 7. 
Bei dem Bebauungsplan Nr. 210/III handelt es sich um keinen Vorha-
benbezogenen Bebauungsplan. 
 
Der Bebauungsplan wird aufgestellt, um das Wohnraumangebot für 
Senioren am Standort geringfügig erweitern zu können und da nach 
Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen festzustellen ist, 
dass bei der Umsetzung der Ziele des Bebauungsplanes das Interes-
sen an der Etablierung von zusätzlichem Wohnraum für Senioren im 
Bereich der Tempelhofer Straße überwiegt. 
 
Im Vorfeld und im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurden unter-
schiedliche Bebauungsvarianten im Plangebiet untersucht. Im Ergebnis 
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wurde eine ergänzende Bebauung in den Vorgartenbereichen entlang 
der Tempelhofer Straße favorisiert, um die rückwärtigen Freibereiche in 
weiten Teilen in Ihrer Qualität erhalten zu können und um den Über-
gang zum Landschaftsraum freizuhalten und in angemessener Weise 
zur würdigen. Aufgrund des Abstandes von rund 20,0 m zur südlichen 
Wohnbebauung jenseits der Tempelhofer Straße wird dies als städte-
baulich verträglich angesehen. Notwendige Sozialabstände können 
gewahrt werden. Eine Beeinträchtigung der Anwohner durch mögliche 
Verschattung sowie eine Beeinträchtigung von Privatgärten ist nicht zu 
erkennen, da die bauliche Erweiterung des Seniorenzentrums nördlich 
der Nachbarbebauung stattfindet Die Festsetzungen des Bebauungs-
planes wurden in der Form getroffen, um das planerische Ziel der In-
nenverdichtung Rechnung zu tragen. Damit soll dem Flächenverbrauch 
im Außenbereich und somit einem sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden im Sinne des Gesetzes Rechnung getragen werden. 
 
Aufgrund der Einwände seitens der Öffentlichkeit im Rahmen der Betei-
ligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ergänzend zu den untersuchten 
sowie der favorisierten Bebauungsmöglichkeit eine neue Bebauungsva-
riante erarbeitet, die einen Teil der Einwände der Öffentlichkeit berück-
sichtigt. Der Bebauungsplan berücksichtigt ebenfalls diese Einwände 
und ermöglicht im Sinne eines Angebotsbebauungsplanes die Umset-
zung des Vorschlags des Beirates (Variante 5).  
 
Aufgrund des beschleunigten Verfahrens wurde auf eine frühzeitige 
Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB verzichtet, gleichwohl wur-
de die Öffentlichkeit über die Ziele und Zwecke der Planung in Kenntnis 
gesetzt. Dazu hat der Betreiber des Seniorenzentrums, die Arbeiter-
wohlfahrt Seniorenzentrum "Stadt Leverkusen" gGmbH, am 04.12.2012 
öffentlich in seinen Räumlichkeiten eine informelle Bürgerinformation 
durchgeführt. Um die Öffentlichkeit im Weiteren mit in das Verfahren 
einzubeziehen wurde am 28.05.2013 eine erneute informelle Bürgerin-
formation in den Räumlichkeiten der AWO an der Tempelhofer Straße 
durchgeführt. Zu dieser Informationsveranstaltung hat die Stadt Lever-
kusen eingeladen. Die Bekanntmachung erfolgte ortsüblich am 
16.05.2013. Ein Versäumnis die Öffentlichkeit über die Planungsabsich-
ten zu informieren ist somit nicht erkennbar. 
 
Aufgrund der Stellungnahmen der Öffentlichkeit im Rahmen der infor-
mellen Bürgerinformationen und der Beteiligung nach § 3 Abs. 2 
BauGB sowie der Abwägung aller öffentlicher und privaten Belange hat 
eine Umplanung des neuen Gebäudes und eine Überarbeitung des Be-
bauungsplanes sowie Gestaltungsplans stattgefunden. Belangen der 
Öffentlichkeit konnte somit Rechnung getragen werden. 
 

 

Beschlussempfehlung: 

Der Stellungnahme wird in Teilen gefolgt. 
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